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Einladung zur Grossrats-Session 
 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh. versammelt sich am 

Montag, 3. Dezember 2012, 09.00 Uhr, im Rathaus Appenzell, 

zu einer Grossrats-Session. Sie werden gebeten, an den Verhandlungen des Rates teilzuneh-
men. 

Traktandenliste 

1. Eröffnung 

 Grossratspräsident Josef Schmid 

2. Protokoll der Session vom 22. Oktober 2012 

Grossratspräsident Josef Schmid 

3. Voranschlag für den Kanton Appenzell I.Rh. für das Jahr 2013 

40/1/2012 Antrag Standeskommission 

40/1/2012 Antrag Staatswirtschaftliche Kommission 

Referent: Grossrat Thomas Bischofberger,  
Präsident Staatswirtschaftliche Kommission 

Departementsvorsteher: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 



4. Grossratsbeschluss betreffend Festsetzung der Steuerparameter für das Jahr 2013 

41/1/2012 Antrag Standeskommission 

41/1/2012 Antrag Staatswirtschaftliche Kommission 

Referent: Grossrat Thomas Bischofberger,  
Präsident Staatswirtschaftliche Kommission 

Departementsvorsteher: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 

5. Finanzplan 2014 - 2018 

42/1/2012 Antrag Standeskommission 

Departementsvorsteher: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 

6. Landsgemeindebeschluss betreffend Revision der Kantonsverfassung (Verord-
nungskompetenzen des Grossen Rates) (2. Lesung) 

29/1/2012 Antrag Standeskommission 

Referent: Grossratspräsident Josef Schmid 

Departementsvorsteher: Landammann Carlo Schmid-Sutter 

7. Landsgemeindebeschluss betreffend Revision des Polizeigesetzes (PolG) 

43/1/2012 Antrag Standeskommission  

 Referent: Grossrat Franz Fässler, Präsident Kommission für 
Recht und Sicherheit 

 Departementsvorsteher: Landesfähnrich Martin Bürki 

8. Landsgemeindebeschluss betreffend Erteilung eines Kredits für die Durchmesser-
linie Appenzell-St.Gallen-Trogen der Appenzeller Bahnen 

27/1/2012 Antrag Standeskommission  

 Referent: Grossrat Felix Bürki, Präsident Kommission für Wirt-
schaft 

 Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

9. Landsgemeindebeschluss über einen Kredit für ein Archiv und einen Serverraum 
beim Zeughaus sowie Bauanpassungen im Zeughaus 

44/1/2012 Antrag Standeskommission  

 Referent: Grossrat Ruedi Ulmann, Präsident Kommission für öf-
fentliche Bauten, Verkehr, Energie, Raumplanung, 
Umwelt 

 Departementsvorsteher: Bauherr Stefan Sutter 



10. Grossratsbeschluss betreffend Revision der Behördenverordnung (Entschädigung 
Standeskommission) 

38/1/2012 Antrag Staatswirtschaftliche Kommission 

Referent: Grossrat Thomas Bischofberger, Präsident Staatswirt-
schaftliche Kommission 

11. Grossratsbeschluss zur Revision der Verordnung über die Departemente (DepV) 

45/1/2012 Antrag Standeskommission 

Referent: Landammann Carlo Schmid-Sutter 

12. Grossratsbeschluss betreffend Revision der Verordnung über die Gebühren der 
kantonalen Verwaltung (GebV) 

46/1/2012 Antrag Standeskommission 

Referent: Grossrat Roland Dörig, Präsident Kommission für Sozia-
les, Gesundheit, Erziehung, Bildung 

Departementsvorsteherin: Statthalter Antonia Fässler 

13. Grossratsbeschluss zur Revision der Zivilstandsverordnung 

47/1/2012 Antrag Standeskommission 

Referent: Grossrat Franz Fässler, Präsident Kommission für Recht 
und Sicherheit 

Departementsvorsteher: Landesfähnrich Martin Bürki 

14. Verordnung über die wirtschaftliche Landesversorgung 

39/1/2012 Antrag Standeskommission  

 Referent: Grossrat Felix Bürki, Präsident Kommission für Wirtschaft 

 Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

15. Bericht Kosten-Controlling bei Hochbauprojekten 

48/1/2012 Bericht Standeskommission  

 Referent: Bauherr Stefan Sutter 

 

 



16. Landrechtsgesuche 

 49/1/2012 Berichte Standeskommission 
Mündlicher Antrag der Kommission für Recht und Sicher-
heit 

Referent: Grossrat Franz Fässler, Präsident Kommission für Recht 
und Sicherheit 

17. Mitteilungen und Allfälliges 

Grossratspräsident Josef Schmid 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
 
Markus Dörig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis an: 
Departemente des Kantons Appenzell I.Rh., Sekretariate 



 
 
 

 
Voranschlag für den Kanton I.Rh. für das Jahr 2013 

 
 

Der Voranschlag wird nach der Genehmigung durch den  
Grossen Rat in einem separaten Link unter Rubrik 

"Allgemeines" veröffentlicht. 
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Voranschlag 2013 für den Kanton Appenzell I.Rh.  
 
Der Voranschlag für das Jahr 2013 und die Finanzplanung für die Jahre 2014-2018 wurden 
dem Grossen Rat zugestellt. Für Details zu Budget und Finanzplanung verweisen wir auf die 
ausführlichen Kommentare der Standeskommission. 
 
Die Standeskommission (StK) budgetiert für das Jahr 2013 in der Laufenden Rechnung bei 
Einnahmen von Fr. 135.6 Mio. und Ausgaben von Fr. 143.2 Mio. einen Ausgabenüberschuss 
von Fr. 7.6 Mio. Die Rechnungen für Abwasser, Strassen und Abfälle schliessen ausgegli-
chen ab. Die Investitionsrechnung (ohne Abwasser, Strassen und Abfälle) zeigt Bruttoinvesti-
tionen von Fr. 12.0 Mio.  
 
Der Kanton erwartet ein Gesamtfinanzierungsdefizit von Fr. 20.562 Mio. bei Nettoinvestitio-
nen von Fr. 21.249 Mio., was einer Eigenfinanzierung von Fr. 0.687 Mio. entspricht. Der Ei-
genfinanzierungsgrad beträgt 3% (Rechnung 2010: 171%, Rechnung 2011: 98%, Budget 
2012: -6%). Dank freier flüssiger Mittel ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 
gesichert. 
 
Die Staatswirtschaftliche Kommission (StwK) nimmt zu folgenden Punkten Stellung: 

1 Laufende Rechnung 2013 
Bei der Laufenden Rechnung wird ein Defizit von Fr. 7.6 Mio. budgetiert, was eine Verbesse-
rung gegenüber dem Budget 2012 von Fr. 1.4 Mio. darstellt. Diese ist auf Mehraufwände von 
Fr. 2 Mio. und Mehreinnahmen von Fr. 3.4 Mio. zurückzuführen.   

1.1 Aufwandveränderungen 
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Die Mehr- und Minderaufwände sind im Kommentar der Standeskommission erläutert.   
 
Gemäss Vorschlag der StK sollen im Jahr 2013 kein Teuerungsausgleich und keine generel-
len Lohnerhöhungen gewährt werden. Individuelle Anpassungen sind jedoch geplant. Zudem 
verzichtet sie auf die Budgetierung eines allfälligen neuen Besoldungssystems für die StK. 
Aufgrund der Tatsache, dass für das Jahr 2012 eine negative Teuerung von ca. -0.5% erwar-
tet wird und in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation des Kantons erachtet es 
die StwK als angebracht, keine generellen Gehaltsanpassungen vorzunehmen. Bezüglich 
der Entschädigung der StK ist die StwK jedoch der Meinung, dass eine Anpassung der 
Grundentschädigung und ein Systemwechsel (Pauschalspesen, pauschale Sitzungsgelder) 
vollzogen werden sollten. Aufgrund der erwähnten finanziellen Situation des Kantons sollen 
diese jedoch nicht im ursprünglich vorgeschlagenen Rahmen (vgl. Anpassungen BehV) vor-
genommen werden. Die StwK wird entsprechende Anträge in der Budgetdebatte einbringen. 
 
Der Anstieg der Personalkosten ist einerseits auf die individuellen Massnahmen, aber auch 
auf Anpassungen des Stellenplans, sowie auf befristete Doppelbesetzungen von einzelnen 
Stellen aufgrund von Pensionierungen zurückzuführen. 

1.2 Ertragsveränderung 
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Der für 2013 budgetierte ordentliche Steuereingang wird mit einem Wachstum von 2% ge-
genüber dem Budget 2012 angenommen.  
Für die Berechnung des NFA werden neu die Jahre 2007 bis 2009 als Grundlage genom-
men. Durch die Verbesserung im Rating gegenüber anderen Kantonen erhält der Kanton 
2013 Fr. 1.5 Mio. weniger Finanzausgleich.  

 
Das Eidg. Finanzdepartement (EFD) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben 
eine neue Vereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB unterzeichnet. Diese gilt für 
die Geschäftsjahre 2011 bis 2015. Unter der Voraussetzung einer positiven Ausschüttungs-
reserve bezahlt die SNB künftig jährlich Fr. 1 Mia. an Bund und Kantone. Für das Jahr 2013 
wird daher wieder der im Jahr 2012 ausbezahlte Betrag von Fr. 1.3 Mio. budgetiert. 
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2 Investitionsrechnung 

2.1 Investitionen (ohne Abwasser und Strassennetz)  
Das budgetierte Brutto-Investitionsvolumen für das Jahr 2013 beläuft sich auf Fr. 12 Mio. Die 
Nettoinvestitionen, d.h. die Investitionen nach Abzug von Beiträgen, sind mit Fr. 11.3 Mio. 
gegenüber dem Voranschlag 2012 mit Fr. 9.4 Mio. rund Fr. 2 Mio. höher veranschlagt. Diese 
sind primär durch Investitionen in das Alters- und Pflegeheim von Fr. 4.0 Mio. sowie durch 
den Neubau des Archiv- und Serverraums von Fr. 3.2 Mio. begründet.  

3 Voranschläge separate Rechnungen 
Für die Rechnungen Abwasser, Strassen und Abfälle verweisen wir auf den ausführlichen 
Kommentar der StK. 
 
Für das Budget von Spital, Pflegeheim und Bürgerheim verweisen wir auf den ausführlichen 
Kommentar der StK.  
 
Der Kantonsbeitrag für das Spital reduziert sich von Fr. 5.2 Mio. im Budget 2012 auf Fr. 4.3 
Mio. im Budget 2013. Insbesondere durch höhere Fallzahlen im Bereich der Orthopädie soll 
eine Verringerung des Beitrags erzielt werden. 
 
Der Defizitbeitrag für das Gymnasium St. Antonius verringert sich gegenüber dem Budget 
2012 um Fr. 0.2 Mio. auf Fr. 5.5 Mio. 

4 Finanzplanung 
Die Finanzplanung soll die Entwicklung der Kantonsfinanzen in den Jahren 2014-2018 auf-
zeigen. Wir verweisen auf den Kommentar der Standeskommission. 

5 Investitionsplanung 
Der Investitionsplan wurde von der StK überarbeitet und die einzelnen Projekte priorisiert.  
Aus dem Investitionsplan ist ersichtlich, dass in den kommenden Jahren grosse Investitionen 
in verschiedenen Bereichen anstehen. Alternative Finanzierungsmodelle (Pensionskasse 
des Kantons, private Investoren usw.) sind bei einzelnen Investitionsvorhaben weiterhin zu 
prüfen.  
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6 Bemerkungen StwK 
Der Kanton weist im Budget der Laufenden Rechnung ein strukturelles Defizit auf. In Anbe-
tracht der guten Ausgangssituation des Kantons (freie flüssige Mittel, abgeschriebene Infra-
strukturen) kann dieses Defizit im Moment gedeckt und die geplanten Investitionen können 
getätigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich unsere finanzielle Situation ohne das Ein-
leiten von Gegenmassnahmen weiter verschlechtern wird (Finanzplan 2014-2018) und weite-
re grössere Investitionen auf uns zukommen, sieht die StwK weiterhin Handlungsbedarf. Das 
Budgetdefizit konnte zwar gegenüber 2012 um Fr. 1.4 Mio. reduziert werden, ist aber mit 
Fr. 7.6 Mio. immer noch hoch. Es ist notwendig, dass die StK die Kostenoptimierungen wei-
terführt, sowie Mittel und Wege aufzeigt, wie das strukturelle Defizit der Laufenden Rech-
nung künftig zu reduzieren ist. Dies unter Einbezug der Entwicklung des Stellenetats der 
Verwaltung, des Gymnasiums und des Spitals als grosse Ausgabeposten sowie möglicher 
Entwicklungen auf Seiten der Einnahmen.  
 
Die StwK ist der Ansicht, dass Erweiterungen des Stellenetats nur mit Zurückhaltung vorge-
nommen werden dürfen. Die StK soll daher über absehbare Etatanpassungen der nächsten 
drei Jahre im Hinblick auf die Aufgabenentwicklungen und im Sinne einer Gesamtschau dem 
Grossen Rat im Rahmen des Budgets 2014 Bericht erstatten. 
 
Mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen (demographische Gründe, auswärtige Schü-
lerinnen und Schüler) am Gymnasium, erwartet die StwK eine entsprechende Strategie der 
StK, die aufzeigt, welche Herausforderungen in diesem Bereich anstehen und wie sie ange-
gangen werden.  
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7 Festsetzung der Steuerparameter für das Jahr 2013 
Die Standeskommission schlägt vor: 

 
1. Die Steuersätze für natürliche Personen bei 96% zu belassen. 

2. Der Gewinnsteuersatz für Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der juristischen 
Personen soll auch für das Jahr 2013 8% betragen. 

3. Der Kapitalsteuersatz für Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der Holding- und 
Verwaltungsgesellschaften soll für das Jahr 2013 bei 0.05 Promille belassen werden. 

4. Der Kapitalsteuersatz für Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der übrigen juristi-
schen Personen soll für das Jahr 2013 bei 0.5 Promille belassen werden. 

5. Der reduzierte Satz für die Besteuerung von Dividenden, Gewinnanteilen, Liquida-
tionsüberschüssen und geldwerten Vorteilen aus Kapitalgesellschaften soll auch für 
das Jahr 2013 40% betragen. 

8 Anträge an den Grossen Rat 
Die StwK beantragt dem Grossen Rat, vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu nehmen, 
den Voranschlag zu diskutieren und zu genehmigen. 
 
Die Entschädigungen inkl. Spesen der StK sind gemäss dem Antrag der StwK zur 
BehV im Konto 2000 anzupassen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre geht die 
StwK von Mehrausgaben von rund Fr. 50'000.-- aus. Das budgetierte Defizit der Lau-
fenden Rechnung vergrössert sich entsprechend. 
 
Der Antrag der Standeskommission betreffend der Steuerparameter für das Jahr 2013 
ist zu genehmigen. 
 
 
 
 
Appenzell, 9. November 2012 
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Grossratsbeschluss  

betreffend Festsetzung der Steuerparameter 

für das Jahr 2013 

vom  

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh.,  

gestützt auf Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 38 Abs. 4, Art. 67 und Art. 75 Abs. 1 des Steuer-

gesetzes vom 25. April 1999,  

beschliesst: 

I. 

1. Der Steuerfuss für die Staatssteuer der natürlichen Personen für das Jahr 2013 

beträgt 96 %.  

2. Der Gewinnsteuersatz für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der juris-

tischen Personen für das Jahr 2013 beträgt 8 %. 

3. Der Kapitalsteuersatz für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der Hol-

ding- und Verwaltungsgesellschaften für das Jahr 2013 beträgt 0.05 Promille. 

4. Der Kapitalsteuersatz für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern der übri-

gen juristischen Personen für das Jahr 2013 beträgt 0.5 Promille. 

5. Der reduzierte Satz für die Besteuerung von Dividenden, Gewinnanteilen, Li-

quidationsüberschüssen und geldwerten Vorteilen aus Kapitalgesellschaften für 

das Jahr 2013 beträgt 40 %. 

II. 

Dieser Beschluss tritt mit Annahme durch den Grossen Rat in Kraft. 
 
 
Appenzell,  

Namens des Grossen Rates 
Der Präsident:  Der Ratschreiber: 
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Botschaft 

 
 
der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. zum 

Grossratsbeschluss betreffend Festsetzung der Steuerparameter für das Jahr 2013 

 
 

1. Ausgangslage 

In Ausführung der Bestimmungen nach Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 38 Abs. 4, Art. 67 und Art. 75 

Abs. 1 des Steuergesetzes vom 25. April 1999 (StG) legt der Grosse Rat jährlich den Steuer-

fuss für die natürlichen und juristischen Personen, den Satz für die Gewinnsteuer sowie für die 

Kapitalsteuern und die Besteuerung von Dividenden, Gewinnanteilen, Liquidationsüberschüs-

sen und geldwerten Vorteilen fest. 

2. Bemerkungen zum Grossratsbeschluss 

Der Voranschlag 2013, aber auch die Finanzplanung für die Jahre 2014-2018 zeigen erneut 

einen erhöhten Investitionsbedarf und steigende Aufwände in der Laufenden Rechnung. Die 

gleiche Konstellation bestand schon in den Vorjahren. Bereits damals wurde aber darauf hin-

gewiesen, dass die Prognosen mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet sind. Dies gilt noch 

heute. 

Auf der Einnahmenseite können vor allem die künftigen Steuereinnahmen derzeit nur annähe-

rungsweise bestimmt werden. Die Auswirkungen der letzten Steuergesetzrevision, die am 

1. Januar 2011 in Kraft trat, lassen sich erst mit Abschluss der Staatsrechnung 2012 genauer 

abschätzen. Erst dann wird sich zeigen, inwieweit die Steuergesetzrevision die Dividendenpo-

litik und die Lohnausschüttung bei den Unternehmern beeinflusst und ob die höhere Wettbe-

werbsattraktivität zu mehr Steuersubstrat führt als mit den reduzierten Steuereinnahmen weg-

gefallen ist. 

Die Innerrhoder Steuerpolitik hat sich in der Vergangenheit durch Verlässlichkeit und Kontinui-

tät ausgezeichnet. Von diesem Pfad soll nicht abgewichen werden. 

Die Standeskommission ist vor diesem Hintergrund überzeugt, dass trotz markanten Budget-

defizits für das Jahr 2013 an den bisherigen Steuerparametern festgehalten werden soll. 
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3. Antrag 

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von dieser Botschaft Kenntnis zu neh-

men, auf den Grossratsbeschluss betreffend Festsetzung der Steuerparameter für das Jahr 

2013 einzutreten und diesen im vorgelegten Sinne zu verabschieden.  

 

Appenzell, 23. Oktober 2012 

Namens Landammann und Standeskommission 

Der reg. Landammann: Der Ratschreiber: 

Carlo Schmid-Sutter Markus Dörig



 
 
 

 
Finanzplanung 2014 - 2018 

 
 

Die Angaben betreffend Finanzplanung 2014 - 2018 
werden zusammen mit dem Voranschlag nach der 

Genehmigung durch den Grossen Rat veröffentlicht. 
 
 
 
 
 



29/2/2012: Fassung nach 1. Lesung 1 E101.000 

Landsgemeindebeschluss 

betreffend 

Revision der Kantonsverfassung 

vom 

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I. Rh.,  

in Revision der Kantonsverfassung vom 24. Wintermonat 1872 (KV), 

beschliesst: 

I. 

Art. 1 Abs. 3 letzter Satz lautet neu: 

Der Grosse Rat regelt das Erforderliche durch Verordnung. 

II. 

Art. 27 Abs. 3 lautet neu: 

3Er beschliesst über den Beitritt zu Konkordaten, entscheidet über deren Abände-
rung und deren Kündigung und kann den Vollzug regeln. 

III. 

Art. 29 Abs. 1 lautet neu: 

1Der Grosse Rat überwacht den Geschäftsgang aller Behörden. Er kann die Rechte 
und Pflichten der kantonalen Behörden und Angestellten regeln sowie die kantonale 
Verwaltungsorganisation festlegen, einschliesslich des Gebührenwesens. Er regelt 
für die kantonale Versicherungskasse das Erforderliche. 

IV. 

Der Beschluss tritt mit Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft. 
 
 
Appenzell,  
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Landsgemeindebeschluss 

betreffend 

Revision des Polizeigesetzes (PolG) 

vom 

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I.Rh.,  

in Revision des Polizeigesetzes vom 29. April 2001 (PolG), 

beschliesst: 

I. 

Art. 8a wird eingefügt: 

1Die Kantonspolizei vollzieht die Interkantonale Vereinbarung über die computerge-
stützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten  
(ViCLAS-Vereinbarung). 
2Über die Löschungsfristen in Fällen erheblicher Wiederholungsgefahr im Sinne von 
Art. 13 Abs. 1 lit. b ViCLAS-Vereinbarung entscheidet das Zwangsmassnahmenge-
richt. 

3Die Standeskommission bestimmt die Behörden, die für die Meldung der lö-
schungspflichtigen Daten und des Friststillstands während des Vollzugs einer Frei-
heitsstrafe oder einer Massnahme zuständig sind (Art. 13 Abs. 3 ViCLAS-
Vereinbarung). 

II. 

Dieser Beschluss tritt mit Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft. 

 
 
Appenzell,  

Namens der Landsgemeinde 
(Unterschriften) 

Computerge-

stützte interkan-

tonale Zusam-

menarbeit 
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Botschaft 

 
 
der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. zum 

Landsgemeindebeschluss betreffend Revision des Polizeigesetzes 

 
 

1. Ausgangslage 

Seit Mai 2003 betreibt die Kantonspolizei Bern als Lizenznehmerin der Royal Canadian Moun-

ted Police das so genannte Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS) im Pilotbetrieb. 

Dabei handelt es sich um ein computergestütztes Analysesystem, das polizeiliche Daten kan-

tonsübergreifend zusammenführt und im Sinne einer operativen Fallanalyse verarbeitet. Die 

Analyse erfolgt aufgrund der Muster von Straftaten und von Verhaltensmerkmalen erfasster 

Täter. ViCLAS zielt dabei auf eine effiziente Bekämpfung von seriellen Gewalt- und Sexualde-

likten und wird in verschiedenen Staaten in Mitteleuropa eingesetzt. Das Instrument hat sich in 

der Praxis gut bewährt. 

Aufgrund der positiven Erfahrung mit ViCLAS beschloss die Konferenz der kantonalen Justiz- 

und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) am 2. April 2009, ViCLAS für alle Kantone 

zugänglich zu machen. Sie verabschiedete hierzu die "Interkantonale Vereinbarung über die 

computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten" 

(ViCLAS-Vereinbarung). Die Standeskommission hat mit Beschluss vom 30. März 2010 die 

ViCLAS-Vereinbarung für den Kanton Appenzell I.Rh. auf den 1. Mai 2010 in Kraft gesetzt. 

Für die Umsetzung der ViCLAS-Vereinbarung sind kantonale Ausführungsbestimmungen 

notwendig. So sind kantonale Koordinatoren zu bezeichnen, die für den Informationsaus-

tausch mit den Aussenstellen und der Zentralstelle zuständig sind. Weiter ist für die Verlänge-

rung der Aufbewahrung von ViCLAS-Datensätzen eine richterliche Behörde zu bezeichnen. 

Schliesslich sind im kantonalen Recht die Behörden zu bestimmen, die für die Meldung der 

löschungspflichtigen Daten und des Friststillstands während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe 

oder einer Massnahme zuständig sind. Es erscheint sachgerecht, diese Ausführungsbestim-

mungen im kantonalen Polizeirecht zu verankern. 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Revisionspunkten 

Art. 8a 

Die Kantonspolizei soll die ViCLAS-Vereinbarung vollziehen. Sie wird zwei Angehörige des 

Korps als Koordinatoren für den Informationsaustausch mit den Aussenstellen und mit der 

Zentralstelle bezeichnen (Art. 5 Abs. 3 ViCLAS-Vereinbarung). 

Über die Löschungsfristen in Fällen mit erheblicher Wiederholungsgefahr (Art. 13 Abs. 1 lit. b 

ViCLAS-Vereinbarung) entscheidet das Zwangsmassnahmengericht. Gemäss Art. 8 des Ein-

führungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 26. April 2009 (EG StPO) 

ist dies der Einzelrichter des Bezirksgerichts. 

Die Standeskommission wird ermächtigt, die Behörden, die für die Meldung der löschungs-

pflichtigen Daten und des Friststillstands während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder ei-

ner Massnahme zuständig sind, zu bestimmen (Art. 13 Abs. 3 ViCLAS-Vereinbarung). 

3. Antrag 

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von dieser Botschaft Kenntnis zu neh-

men, auf die Beratung des Landsgemeindebeschlusses einzutreten und diesen der Landsge-

meinde 2013 im befürwortenden Sinne zu unterbreiten. 

Appenzell, 25. September 2012 

 

Namens Landammann und Standeskommission 

Der reg. Landammann: Der Ratschreiber: 
 

Carlo Schmid-Sutter Markus Dörig 
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Landsgemeindebeschluss  

betreffend  

Erteilung eines Kredits für die Durchmesserlinie  

Appenzell-St.Gallen-Trogen der Appenzeller Bahnen AG  

vom  

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I.Rh., 

beschliesst: 

I. 

An die Realisierung der Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen wird ein Kre-

dit von insgesamt Fr. 7'026'000.-- gewährt.  

II. 

1Teuerungsbedingte Mehrkosten sowie weitere projektbedingte, unvorhergesehene 

Zusatzkosten bis 10% unterstehen der Genehmigung der Standeskommission. 

2Bei projektbedingten Zusatzkosten über 10% gelten die Bestimmungen von 

Art. 7ter der Kantonsverfassung vom 24. Wintermonat 1872. 

3Die Standeskommission wird ermächtigt, im Rahmen des genehmigten Kredits 

Konzeptänderungen in Absprache mit den Kantonen Appenzell A.Rh. und St.Gallen 

sowie dem Bund zu beschliessen, soweit diese aus betrieblichen Gründen notwen-

dig sind und das Gesamtkonzept dadurch nicht wesentlich geändert wird.  

III. 

Dieser Beschluss tritt mit Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft. 

 

 

Appenzell,  

Namens der Landsgemeinde 

(Unterschriften) 
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Botschaft 

 
 
der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. zum 

Landsgemeindebeschluss betreffend Erteilung eines Kredits für die Durch-
messerlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen der Appenzeller Bahnen AG 

 
 

Zusammenfassung 

Die Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen (DML) ist ein Bahninfrastrukturprojekt der 

Appenzeller Bahnen AG (AB) und ein Schlüsselprojekt im öffentlichen Agglomerationsver-

kehr im Grossraum St.Gallen-Appenzellerland. 

Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms St.Gallen/Arbon-Rorschach aus 

dem Jahre 2007. Die DML ist eine Stärke des Programms, weshalb der Bund die DML in die 

Liste der A-Projekte aufgenommen und seine Mittel zur Realisierung ab 2011 freigegeben 

hat. Das ausserordentlich gute Kosten-Nutzen-Verhältnis der DML trägt wesentlich dazu bei, 

dass sich der Bund mit 40% an den Investitionskosten beteiligen wird. 

Kernprojekte der Infrastrukturausbauten für die DML sind: 

 Ausbau des AB-Bahnhofs St.Gallen zum Durchgangsbahnhof; 

 Doppelspur mit neuer Haltestelle im Güterbahnhof St.Gallen; 

 Neubaustrecke mit dem Tunnel Ruckhalde und der neuen Haltestelle Riethüsli; 

 Verlängerung der Kreuzungsstelle Lustmühle. 

Mit der DML werden namentlich die folgenden Ziele verfolgt: 

 Erhöhung der Kapazitäten für einen attraktiven Kurzstreckenverkehr (Viertelstundentakt, 

stündliche Eilzüge); 

 bessere Erreichbarkeit der Innenstadt dank Durchbindung der Linien Appenzell-

St.Gallen und St.Gallen-Trogen; 

 kürzere Reisezeiten und gute Anschlussverbindungen (insbesondere im weiter ausge-

bauten Knoten St.Gallen) für Pendler, Schüler und Touristen; 

 komfortable und behindertengerechte Niederflurzüge; 

 mehr Sicherheit durch Aufhebung oder Sicherung von Bahnübergängen; 

 Reduktion der Investitionen und der Betriebskosten durch Wegfall der Zahnradstrecke 

und dank Durchbindung; 

 Verlagerung der Nachfrage von der Strasse auf die Bahn; 

 Erhöhung der Standortattraktivität der Region. 
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Die beiden Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel mit Investitionskosten von total 

Fr. 65.5 Mio. (bzw. Fr. 60.5 Mio. nach Abzug des Strassenbaubeitrags des Kantons 

St.Gallen von Fr. 5 Mio.) werden durch den Bund mit einem Anteil von 40% im Rahmen des 

Infrastrukturfondsgesetzes mitfinanziert. Die restlichen 60% tragen die drei Kantone Appen-

zell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen nach einem durch die Regierungen der drei Kanto-

ne festgelegten Kostenteiler. Der Anteil von Appenzell I.Rh. beträgt hier Fr. 6.092 Mio.  

Die übrigen Teilprojekte mit Investitionskosten von Fr. 24.41 Mio. werden über die ordentli-

chen Investitionsdarlehen gemäss Art. 56 des eidgenössischen Eisenbahngesetzes finan-

ziert. Davon wird der Bund Fr. 16.378 Mio. übernehmen. Der Anteil von Appenzell I.Rh. be-

trägt Fr. 934'000.--. Über dieses Darlehen wird ebenfalls in dieser Vorlage entschieden, so-

dass es im Kanton Appenzell I.Rh. um einen Kredit von insgesamt Fr. 7.026 Mio. geht. 

Mit der DML kann die jährliche Abgeltung von Bund und Kantonen voraussichtlich um mehr 

als Fr. 2 Mio. auf Fr. 12.3 Mio. gesenkt werden. Kann dieses Ziel erreicht werden, ergibt dies 

für Appenzell I.Rh. eine Reduktion des Kostenbeitrags um fast Fr. 190'000.-- pro Jahr. Eine 

unveränderte Weiterführung des heutigen Betriebskonzepts der zwei getrennten Bahnlinien 

Appenzell-St.Gallen und St.Gallen-Trogen sowie der Beibehaltung der Zahnradstrecke in der 

Ruckhalde würde mit dem nötigen Fahrzeugersatz auf der Linie Appenzell-St.Gallen zu ei-

nem Abgeltungsbedarf von jährlich Fr. 14.4 Mio. führen. Damit würde die Abgeltung, die im 

Jahre 2011 nach Abzug des Bundesbeitrags Fr. 679'000.-- betrug, unverändert bleiben. 

Die DML bildet den Grundstein zu einer modernen und nachhaltigen Agglomerationsbahn 

mit einem hohen Kundennutzen. Erst sie ermöglicht zu einem späteren Zeitpunkt weitere 

Verbesserungen wie zusätzliche Angebotsausbauten, Beschleunigung der Fahrzeiten oder 

die Einbindung in eine Stadtbahn St.Gallen. 

A. Ausgangslage 

1. Agglomerationspolitik des Bundes 

Mit dem Bericht zur "Agglomerationspolitik des Bundes" vom 19. Dezember 2001 hat der 

Bundesrat das Startzeichen für ein verstärktes Engagement des Bundes im urbanen Raum 

gegeben. Der Bund will unter anderem seine Tätigkeiten vermehrt auf die Bedürfnisse der 

Agglomerationen ausrichten - ohne dabei den ländlichen Raum zu vernachlässigen. Zudem 

will er die Zusammenarbeit Bund-Kantone-Städte sowie in den Agglomerationen fördern. Im 

Zentrum der Bundespolitik stehen die Unterstützung von Modellvorhaben und die Einführung 

von Agglomerationsprogrammen. 

Mit dem Agglomerationsprogramm wird den Agglomerationen ein neues Instrument zur Ver-

fügung gestellt. Es soll sie bei der Lösung ihrer prioritären Probleme unterstützen. Die Kan-

tone bzw. Agglomerationen sind in der Bestimmung der Inhalte des Agglomerationspro-
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gramms grundsätzlich frei. Hingegen knüpft der Bund eine Mitfinanzierung im Agglomerati-

onsverkehr an inhaltliche Mindestanforderungen im Bereich Siedlung, Verkehr und Umwelt. 

Das Agglomerationsprogramm muss den Nachweis erbringen, dass die Siedlungsentwick-

lung und der Verkehr aufeinander abgestimmt sind und die negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt reduziert werden. Es ist das Ziel, Siedlungsstrukturen zu gewährleisten, die das Ver-

kehrsaufkommen möglichst gering halten und eine effiziente Erschliessung durch den öffent-

lichen Verkehr ermöglichen. 

Im Bereich des Agglomerationsverkehrs stellt der Bund eine Teilfinanzierung von 30% bis 

50% an Schlüsselprojekte aus dem Bereich Verkehr innerhalb eines Agglomerationspro-

gramms in Aussicht, wenn die Qualität der Verkehrssysteme verbessert, die Siedlungsent-

wicklung nach innen gefördert, die Verkehrssicherheit erhöht, die Umweltbelastung und der 

Ressourcenverbrauch vermindert werden sowie ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis der In-

vestitions- und der Betriebskosten besteht. 

Zur Bewältigung der Verkehrsprobleme kann der Bund gestützt auf das Bundesgesetz über 

den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie 

Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (IFG; SR 725.13) bis zum Jahre 2027 

Beiträge zugunsten von Infrastrukturen des Strassen-, Schienen- und Langsamverkehrs in 

Städten oder Agglomerationen leisten, soweit sie zur Verbesserung des Agglomerationsver-

kehrs führen. Dafür stehen Fr. 6 Mia. zur Verfügung, davon Fr. 2.56 Mia. für dringende Pro-

jekte und Fr. 3.44 Mia. für Agglomerationsprogramme. 

2. Agglomerationsprogramm St.Gallen/Arbon-Rorschach 

Am Agglomerationsprogramm St.Gallen/Arbon-Rorschach beteiligen sich die Kantone Ap-

penzell A.Rh., St.Gallen und Thurgau sowie die Vereinigung der Gemeinden der Region Ap-

penzell A.Rh.-St.Gallen-Bodensee. Einbezogen in die Erarbeitung des Programms war zu-

dem der Kanton Appenzell I.Rh., der ausserhalb des Agglomerationsperimeters liegt. 

Das Agglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr der Agglomeration St.Gallen/Arbon-

Rorschach will die polyzentrische Siedlungsstruktur erhalten, um die Versorgungsfunktionen 

des Agglomerationszentrums St.Gallen und der Nebenzentren zu stützen. Eine kompakte 

Siedlungsstruktur und eine hohe Nutzungsmischung sollen die Wege und die Mobilität klein 

halten. Die Siedlungsentwicklung soll nach innen und auf den öffentlichen Verkehr ausge-

richtet erfolgen. 
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tung auf Viertelstundentakt, neue Haltestellen im Stadtgebiet, Direktfahrt von Appenzell bis in 

die St. Galler Altstadt ("Durchmesserlinie") sowie moderne, attraktive und strassenbahntaug-

liche Gelenktriebzüge. 

Die wesentlichen Resultate der Machbarkeitsstudie (Dezember 2006) waren: 

 Nachfragesteigerung 45% bis 50% auf kritischen Abschnitten dank Durchmesserfahrt, 

Fahrplanverbesserungen (Viertelstundentakt), zusätzliche Nachfrage infolge Bautätigkeit 

sowie allgemeiner Mobilitätszunahme; 

 Strassenentlastung von 6% bis 13% durch Verkehrsverlagerung; 

 optimaler Fahrplan dank Fahrzeitverkürzung zwischen St.Gallen und Riethüsli; 

 wesentlich bessere Intercity-Anschlüsse für die Linie Appenzell-St.Gallen; 

 zusätzliche Kreuzungsstellen im Güterbahnhof St.Gallen und im Hirschberg notwendig 

(Hirschberg erst mit Viertelstundentakt bis Appenzell); 

 Massnahmen zur Entspannung des knappen Fahrplans zwischen Speicher und Schwar-

zer Bären bzw. zwischen Lustmühle und Teufen notwendig; 

 Umbau des ehemaligen "Gaiserbahnhofs" der AB in St.Gallen vom Kopf- zum Durch-

gangsbahnhof, damit dort Züge kreuzen können; 

 mit modernen Fahrzeugen ist die Fahrt auf 80 Promille mit einer Geschwindigkeit von 

40 Stundenkilometern ohne Zahnrad möglich; 

 Grundsätzlich gibt es zwei sinnvolle Varianten zur Eliminierung der Zahnstange: 

 offene Linienführung mit grösserem Radius und damit neuer Wendeplatte (Brücke 

und kurzer Tagbautunnel) mit der Konsequenz, dass alle Bahnübergänge im Riethüs-

li belassen werden und die notwendige Fahrzeitverkürzung für einen attraktiven 

Fahrplan nicht möglich ist. Kosten zirka Fr. 28 Mio.; 

 Ruckhaldetunnel ab Oberstrasse/Vonwilbrücke bis zur Haltestelle Riethüsli. Eliminie-

rung aller Bahnübergänge. Fahrzeitverkürzung um 2 Minuten zwischen St.Gallen und 

Riethüsli, sodass ein attraktiverer Fahrplan zwischen St.Gallen und Appenzell mög-

lich ist. Kosten für den Tunnel zirka Fr. 42 Mio. 

Die Machbarkeitsstudie zeigte als wichtigstes Ergebnis auf, dass eine Fahrzeitverkürzung 

und damit eine Fahrplanverdichtung auf der Strecke St.Gallen-Gais-Appenzell nur mit einem 

Ruckhaldetunnel ohne Zahnstange sowie einer neuen Kreuzungsstelle zwischen St.Gallen 

AB und Riethüsli möglich sind. 
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B. Zielsetzungen 

1. Kundenorientierte Ziele 

a) Erhöhung der Kapazitäten 

Ein attraktiver Kurzstreckenverkehr im Kernbereich der Agglomeration St.Gallen setzt einen 

Viertelstundentakt voraus. Die Fahrgäste sind bei einer Fahrzeit von 10 bis 20 Minuten nicht 

bereit, bis zu 30 Minuten auf die nächste Verbindung zu warten. Das Angebot auf der DML 

soll dem urbanen Charakter des Einzugsgebiets Rechnung tragen und einen dichten Fahr-

plan beinhalten. Dabei ist merkbaren, regelmässigen Abfahrtszeiten hohe Priorität beizu-

messen. Mit der geplanten Verdichtung der Fahrpläne ist eine nachfrageorientierte Erhöhung 

des Platzangebots in den Zügen verbunden. Damit kann der prognostizierte Fahrgastzu-

wachs von bis zu 50% bis 2020 mit einem auf die Bahnkunden ausgerichteten Angebot ab-

gedeckt werden. 

b) Bessere Erreichbarkeit der Innenstadt 

Die Linie St.Gallen-Gais-Appenzell ist im Bahnhof St.Gallen AB an das Fernverkehrsnetz 

angebunden. Die St.Galler Innenstadt jedoch ist nicht oder nur zu Fuss oder mit Umsteigen 

auf Bus oder Züge der Linie St.Gallen-Trogen erreichbar. Mit einer Verbindung der beiden 

Linien können Reisende von der Appenzeller Linie bequem, rasch und ohne Umsteigen nä-

her an ihr Ziel in der Innenstadt gelangen. Umgekehrt profitieren die Reisenden aus Richtung 

Trogen von der raschen Erreichbarkeit des Entwicklungsgebiets Güterbahnhof und des Riet-

hüsli mit der kantonalen Gewerbeschule. 

c) Kürzere Reisezeit und gute Anschlussverbindungen 

Durch den Bau der DML können die Reisezeiten verkürzt und attraktivere Verbindungen ge-

schaffen werden. Um eine bedarfsgerechte, durchgehende Transportkette mit dem öffentli-

chen Verkehr sicherstellen zu können, sollen die Zubringerlinien an den Knotenpunkten op-

timal eingebunden werden. Auf eingleisigen Bahnlinien geschieht dies erfahrungsgemäss mit 

Vorteil so, dass die Anschlusspunkte als Kreuzungsstationen im regelmässigen Takt bedient 

werden. Das würde bedeuten, dass die Züge aus beiden Richtungen zur gleichen Zeit ein-

treffen und wieder abfahren. So könnten die Zubringerlinien ebenfalls vor dem Eintreffen der 

Züge der DML ankommen und danach wieder abfahren. Vor allem die Stationen Appenzell, 

Gais, Teufen und Speicher sind neben dem Agglomerationszentrum St.Gallen idealerweise 

solche Knotenpunkte. 

d) Komfortable und behindertengerechte Niederflurzüge 

Mit dem Ersatz der heutigen Fahrzeuggeneration werden auf der ganzen DML nur noch be-

hindertengerechte Niederflurzüge zum Einsatz kommen. Solche Züge, wie sie zwischen 

St.Gallen und Trogen eingesetzt werden, sind komfortabler und leiser. 
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e) Mehr Sicherheit 

Mit dem Bau der DML werden im Abschnitt Güterbahnhof bis Riethüsli von den zwölf beste-

henden Bahnübergängen fünf gesichert und sieben aufgehoben. Somit erhöht sich die Si-

cherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Ohne DML könnten die Niveauübergänge entlang der 

Teufener-Strasse auf Stadtgebiet St.Gallen nur mit aufwendigen baulichen Massnahmen 

aufgehoben oder gesichert werden. Mit der bedeutend besseren Bremswirkung der neuen 

und leichteren Niederflurfahrzeuge kann das Kollisionsrisiko mit anderen Verkehrsteilneh-

mern stark verringert werden. Schliesslich ermöglicht die Verlegung der Bahn in einen Tun-

nel und in die Riethüslistrasse die Nutzung des frei werdenden Bahntrassees entlang der 

Teufener-Strasse für Radstreifen und -wege. Diese tragen zum besseren Schutz der Velo-

fahrenden bei. 

f) Reduktion der Investitionen und der Betriebskosten 

Mit der DML soll der Kostendeckungsgrad deutlich gesteigert werden. Damit sollen die Ab-

geltungen für die ungedeckten Kosten des Betriebs und der Infrastruktur für die Bestellerkan-

tone und den Bund bei gleichem Angebotsumfang verglichen mit einer unveränderten Wei-

terführung der heutigen, getrennten Linien1 massgeblich tiefer ausfallen. 

g) Verlagerung der Nachfrage von der Strasse auf die Bahn 

Betriebsstudien des IVT zeigen, dass mit der DML die prognostizierte Zunahme des Stras-

senverkehrs im Riethüsli verlangsamt werden kann, weil 6% bis 13% - gemessen am Ver-

kehrsaufkommen auf der Teufener-Strasse im Riethüsli - auf die Bahn umsteigen werden. 

2. Betriebsorientierte Ziele 

a) Standzeiten reduzieren 

Am jetzigen Wendebahnhof St.Gallen AB können die Standzeiten für die Linie St.Gallen-

Gais-Appenzell, welche heute mehr als eine Viertelstunde betragen, auf wenige Minuten 

reduziert werden, was einem normalen Halt eines durchfahrenden Zuges entspricht. So kön-

nen über ein Jahr gesehen etwa vier Mannjahre Lokführerstunden eingespart werden. 

b) Effektiver und effizienter Betrieb 

Eine Durchbindung der beiden heute getrennten Linien bringt in verschiedener Hinsicht be-

triebliche Vorteile. So können im Bahnhof St.Gallen Perronanlagen, Abstellgleise und Publi-

kumsbereiche gemeinsam und effizient genutzt werden. Für die zusammengelegten Linien 

sind zukünftig nur noch zwei Reservezüge erforderlich. Zudem ist die Intervention bei Schä-

den oder Störungen rascher möglich. 

                                                
1
 vgl. Erw. E.3.b) 
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C. Konzept der DML 

1. Heutige Nachfrage 

Die AB beförderte im Jahre 2010 an Werktagen im Durchschnitt rund 4'500 Personen auf der 

Linie St.Gallen-Gais-Appenzell sowie rund 4'300 Personen auf der Linie St.Gallen-Trogen. 

Im Zeitraum von 2002 bis 2010 haben die beförderten Personen um 18.4% zugenommen, 

wie untenstehende Grafik zeigt. 

 

Abbildung 1: Verkehrsentwicklung 2002 bis 2010 

2. Nachfrageentwicklung 2030 

Auf Basis des Ist-Zustands hat das Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der 

ETH Zürich (IVT) die Nachfrage für den Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der geplanten DML 

ermittelt. Die Berechnungen für das Jahr 2030 zeigen, dass auf der Linie St.Gallen-Gais-

Appenzell werktags je nach Streckenabschnitt ein Fahrgastzuwachs von 40% bis 55% zu 

erwarten ist. Aufgrund der zusätzlichen Reisenden in Richtung Zentrum der Stadt St.Gallen 

ist zwischen St.Gallen Bahnhof AB und Marktplatz sogar ein Zuwachs bis zu 180% möglich. 

Auf der Linie St.Gallen-Trogen beträgt der durchschnittliche Fahrgastzuwachs pro Werktag 

für das Jahr 2030 zwischen 30% und 50%. 

3. Angebot 2018 mit DML 

a) Grundsätze für die Angebotsplanung 

Der öffentliche Verkehr in der Ostschweiz steht vor grundlegenden Veränderungen. Deren 

Umsetzung soll aus heutiger Sicht bis in das Jahr 2018 weitgehend abgeschlossen sein. 

Analog dazu gelten für die DML folgende Planungsgrundsätze: 

 Ein attraktiver Kurzstreckenverkehr für den Berufs- und Schulverkehr ist nur mit einem 

Viertelstundentakt möglich. Sowohl das Netzkonzept öV der Agglomeration St.Gallen/Ar-
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bon-Rorschach als auch die erwähnten Studien des IVT setzen diesen Takt mindestens 

während den Hauptverkehrszeiten am Morgen (06 - 09 Uhr) und am Abend (16 - 19 Uhr) 

an Werktagen und zwischen Teufen und Trogen voraus. Je nach Nachfrage ist eine 

Ausdehnung bis Gais oder auf die Nebenverkehrszeiten offen zu halten. 

 Auf der Strecke Appenzell-St.Gallen soll die Fahrzeit - soweit technisch möglich - ver-

kürzt werden. 

 Am heutigen Eilzugangebot zwischen Appenzell und St.Gallen wird festgehalten. Die 

DML soll darüber hinaus zusätzliche, stündliche Eilzüge während den Morgen- und 

Abendspitzen in Lastrichtung2 ermöglichen. 

 Die DML soll optimale Voraussetzungen für einen gezielten Weiterausbau der Bahninf-

rastruktur bieten und damit auch langfristig neuen öV-Bedürfnissen der Kantone Appen-

zell A.Rh. und Appenzell I.Rh., aber auch der Stadt St.Gallen (Tram/Eigentrassee öV) 

Rechnung tragen können. 

b) Fahrplanszenarien DML 

Zwischen heute und dem Zielhorizont 2018 wird es mehrere Umstellungsphasen auch in den 

Fahrplänen geben. Zudem liegt seitens der Kantone und des Bundes noch keine Bestellung 

für das Angebot nach der Inbetriebnahme der DML vor. Aus diesem Grund planen die AB 

sowohl bezüglich Fahrplan als auch bezüglich Anschlusssituation in Szenarien. Diese sind 

auf die übergeordnete Planung und Ziele gemäss Ziffer 3.3.1 abgestimmt. Die Szenarien 

basieren auf dem Planungsstand vom 27. Juni 2011 des Projekts AP Ost 1. TE. 

Im Rahmen der Projektbearbeitung sind zusammen mit einem Spezialisten für Fahrplansi-

mulationen Fahrplanszenarien simuliert worden. Diese dienen als Basis für die zukünftigen 

Kostenberechnungen für Fahrzeuge und Abgeltungen für die ungedeckten Kosten des 

Bahnbetriebs. 

Im Folgenden werden das heutige Fahrplanangebot (= getrennte Linien), dasselbe Angebot 

mit DML (= DML Basis) und mit einem Maximalangebot ohne weitere Infrastrukturausbauten 

(= DML 2030) mit ihren wesentlichen Fahrplancharakteristiken beschrieben: 

 

                                                
2
 Die Richtung einer Verbindung, in welche während einer bestimmten Zeit mehr Transportkapazität 

nachgefragt wird als in der Gegenrichtung. 
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 ohne DML mit DML 

Szenario Getrennte Linien DML Basis DML 2030 

Wesentliche Fahrplancharakteristiken 30‘-Takt Appenzell 
15’Takt Trogen 

wie getrennte Linien 15‘-Takt Teufen (Gais) - 
Trogen 
Stündliche Eilzüge 

Werktagsangebot Hauptverkehrszeit (HVZ) 
(06 - 09 und 16 - 19 Uhr) 
 
Eilzüge Appenzell-St.Gallen3 
Je 1 Eilzug in Lastrichtung am Morgen und am Abend 
 
1 Eilzug pro Stunde in HVZ und in Lastrichtung 
 
S-Bahn (Regionalzüge) 
S-Bahn alle 30 Min. 
 
 
S-Bahn alle 15 Min. 

 
 
 
 
JA 
 
NEIN 
 
 
Appenzell-St.Gallen 
 
 
St.Gallen-Trogen 

 
 
 
 
JA 
 
NEIN 
 
 
Appenzell-St.Gallen 
 
 
St.Gallen-Trogen 

 
 
 
 
NEIN 
 
JA 
 
 
Appenzell-St.Gallen-
Trogen 
 
(Gais)-Teufen-St.Gallen-
Trogen 

Werktagsangebot Nebenverkehrszeit (NVZ) 
(übrige Zeit) 
 
Eilzüge Appenzell-St.Gallen 
 
S-Bahn (Regionalzüge) 
S-Bahn alle 30 Min. 
 
 
S-Bahn alle 15 Min. 

 
 
 
KEINE 
 
 
Appenzell-St.Gallen 
St.Gallen-Trogen 
 
- 

 
 
 
KEINE 
 
 
Appenzell-St.Gallen-
Trogen 
 
- 

 
 
 
KEINE 
 
 
Appenzell-St.Gallen-
Trogen 
 
Teufen-St.Gallen-Trogen 

Abbildung 2: Fahrplanszenarien DML 

c) Reisezeiten 

 mit DML Fahrplan 2011 

Regionalzüge: Appenzell-St.Gallen AB 38 Minuten 42 Minuten 

 St.Gallen AB-Appenzell 42 Minuten 44 Minuten 

 Trogen-St.Gallen AB 25 Minuten 25 Minuten 

 St.Gallen AB-Trogen 25 Minuten 25 Minuten 

Eilzüge: Appenzell-St.Gallen AB 35 Minuten 38 Minuten 

 St.Gallen AB-Appenzell 36-37 Minuten 39 Minuten 

Mit der DML sinken die Reisezeiten der Regionalzüge zwischen Appenzell und St.Gallen um 

vier Minuten (9.5%) in Richtung St.Gallen und um zwei Minuten (4.5%) in die umgekehrte 

Richtung. Für die Eilzüge von und nach Appenzell nimmt die Reisezeit um drei Minuten 

(7.9%) in Richtung St.Gallen und um zwei bis drei Minuten (5.1% bis 7.7%) in Richtung Ap-

penzell ab. Um die Reisezeit von St.Gallen nach Appenzell auf die Reisezeit in umgekehrter 

Richtung (d.h. von Appenzell nach St.Gallen) reduzieren zu können, sind weitere bauliche 

und technische Massnahmen nötig, die derzeit ausserhalb des Projekts DML evaluiert wer-

den.  

Die Fahrzeit zwischen St.Gallen und Trogen kann nur dann beibehalten werden, wenn der 

öffentliche Verkehr zwischen St.Gallen Bahnhof AB und Spisertor wegen Behinderungen 

durch Fussgänger und Individualverkehr nicht längere Fahrzeiten einplanen muss. 

                                                
3
 Endstation in St.Gallen AB-Bahnhof oder in Schülerhaus je nach Angebotsausrichtung 
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4. Infrastruktur 

a) Ausgangslage 

Das heutige Schienennetz zwischen Appenzell und St.Gallen ermöglicht ohne zusätzliche 

Kreuzungsmöglichkeiten und ohne Fahrzeitverkürzungen zwischen Teufen und St.Gallen AB 

keine Angebotsverbesserungen mehr. Um einen Viertelstundentakt zu realisieren, dürfen die 

Fahrzeiten zwischen den Kreuzungsstellen maximal zwischen sieben und siebeneinhalb 

Minuten auseinander liegen. Die Fahrzeiten auf der Strecke St.Gallen Bahnhof AB-Liebegg 

würden dafür zwar ausreichen, hingegen nicht für die Strecke Liebegg-Teufen. Deshalb 

muss die Fahrzeit zwischen St.Gallen und Lustmühle um zwei Minuten verkürzt werden, da-

mit im Güterbahnhof, in der Lustmühle und in Niederteufen gekreuzt werden kann. 

b) Ausbaukonzept 

Das Ausbaukonzept wurde in Anbetracht der knappen Mittel der öffentlichen Hand unter dem 

Motto "So wenig wie möglich, aber so viel wie absolut nötig" festgelegt. In einem iterativen 

Prozess sind Nachfrageprognosen, Infrastrukturausbauten und Angebotskonzepte zwischen 

den AB und den Kantonen sowie der Stadt St.Gallen unter Einbezug des BAV miteinander 

und aufeinander abgestimmt und entwickelt worden. 

Daraus resultierte folgendes Ausbaukonzept: 

1. Die heute getrennten Linien zwischen St.Gallen und Trogen sowie St.Gallen und Appen-

zell werden im Bahnhof St.Gallen AB miteinander verbunden, daher der Begriff Durch-

messerlinie (DML). Dies ermöglicht von beiden Linien Fahrten in und durch das Stadt-

zentrum ohne Umsteigen und einen beträchtlich effizienteren Betrieb. 

2. Zwischen Lustmühle und Güterbahnhof wird die Fahrzeit mit einer Neutrassierung um 

zwei Minuten verkürzt, damit die Züge bei einer Verdichtung des Fahrplans im Fahrzei-

ten-Raster von sieben bzw. vierzehn Minuten zwischen den Kreuzungsstellen "Platz" ha-

ben. Dafür braucht es zwingend den Ruckhaldetunnel. 

3. Zusätzliche Kreuzungsstellen und die Verlängerung von Kreuzungsstellen im Güterbahn-

hof sowie in der Lustmühle sind die Voraussetzung, um den Fahrplan auf einen Viertel-

stunden-Takt zu verdichten. Zudem ermöglichen sie einen stabilen Fahrplan zwischen 

Teufen und St.Gallen. 

4. Nach Birnbäumen soll mit der Haltestelle Güterbahnhof ein weiteres Neubaugebiet mit 

hohem Publikumsverkehr in der Stadt St.Gallen erschlossen werden. 

5. Im Schwarzen Bären war ursprünglich eine Verlängerung der Kreuzungsstelle geplant. 

Detaillierte Fahrplansimulationen bzw. geänderte Betriebskonzepte haben zwischenzeit-

lich gezeigt, dass darauf und damit auf deren Kosten von rund Fr. 7.7 Mio. ohne signifi-
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kanten Qualitätsverlust verzichtet werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Halte-

stelle Rank auf Stadtgebiet aufgehoben wird. Angesichts der vertretbaren Qualitätsein-

bussen für die wenigen Fahrgäste (durchschnittlich 0.4 Ein- und Aussteiger je Zug) und 

des grossen finanziellen Nutzens soll die Haltestelle auf den Zeitpunkt der Inbetriebnah-

me der DML aufgehoben werden. Die Stadt St.Gallen ist damit einverstanden. 

6. Im Hirschberg war ursprünglich ebenfalls eine Kreuzungsstelle geplant. Diese erhöht die 

Flexibilität des Fahrplans und ermöglicht einen Viertelstundentakt auf der ganzen Strecke 

von St.Gallen bis Appenzell. Dieses Teilprojekt wurde bis zur Stufe "Vorprojekt" bearbei-

tet, dann aber vorläufig zurückgestellt und ist nicht Bestandteil der Finanzierungsvorlage 

DML. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, wenn nach Auf-

fassung des Kantons Appenzell I.Rh. die nötige Nachfrage für den Viertelstundentakt be-

steht. Ist eine Realisierung dieser zusätzlichen Kreuzungsstelle nötig, um eine Fahrplan-

verdichtung zu erreichen, wäre dies im gewohnten Rahmen zu finanzieren. Die damit 

verbundenen Kosten würden also unter den Kantonen Appenzell I.Rh., Appenzell A.Rh. 

und St.Gallen sowie dem Bund aufgeteilt. 

c) Teilprojekte 

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die geplanten, grösseren Infrastruk-

turausbauten: 

 

Abbildung 3: Überblick Teilprojekte DML 
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AB-Bahnhof St.Gallen 

Mit dem Teilprojekt "AB-Bahnhof St.Gallen" werden die beiden heute voneinander physisch 

unabhängigen Linien St.Gallen-Appenzell und St.Gallen-Trogen verbunden. Damit sind auf 

beiden Linien direkte Fahrten ohne Umsteigen in das Stadtzentrum möglich. Zudem werden 

die Umsteigebeziehungen tendenziell kürzer. 

Zwischen dem AB-Bahnhof und der St. Leonhard-Brücke werden die Gleise neu geführt. 

Kurz vor der St. Leonhard-Brücke erfolgt der Übergang von der Doppel- zur Einspur. Dane-

ben werden, entlang der St. Leonhard-Strasse, zwei Abstellgleise erstellt. 

Die bestehenden Kopfgleise südlich des Bahnhofgebäudes der AB werden aufgehoben. Zwi-

schen dem AB-Bahnhof und dem Dienstgebäude der SBB wird der bestehende Perron bis 

zur St. Leonhard-Strasse verlängert. Auf der Nordseite wird ein neuer Perron erstellt. Dafür 

muss das heutige Abstellgleis der SBB abgebrochen und der Vorplatz des SBB-Dienstge-

bäudes neu organisiert werden. Am westlichen Ende der Perrons wird ein Fussgängerüber-

gang erstellt, der mit einer Schrankenanlage gesichert werden wird. 

Güterbahnhof 

Das Teilprojekt "Güterbahnhof" liegt auf dem Gebiet der Stadt St.Gallen. Die geplante Kreu-

zungs- und Haltestelle Güterbahnhof bezweckt einerseits die Erhöhung der Fahrplanstabili-

tät, weil sich darauf Verspätungen gut abfedern und abbauen lassen. So kann der bereitste-

hende Zug in St.Gallen AB bereits abfahren, auch wenn der Zug von Teufen noch nicht ein-

getroffen ist. Andererseits wird mit der neuen Haltestelle das künftige Entwicklungsgebiet im 

Westen der Innenstadt St.Gallen mit dem öffentlichen Verkehr besser erschlossen. 

Ruckhaldetunnel 

Das Teilprojekt "Ruckhaldetunnel" liegt auf St.Galler Stadtgebiet. Der Neubau des 697 Meter 

langen Tunnels ist das Kernelement der DML, denn damit ist die Aufhebung der letzten 

Zahnradstrecke zwischen St.Gallen und Appenzell möglich. Von Norden her kommend wer-

den zuerst die bestehende Vonwilbrücke in einer Wanne unterquert und die Oberstrasse 

dann mit einer Bahnbrücke überquert. Darauf folgt mit Maximalgefälle von 80 Promille der 

Tunnel Ruckhalde, der das Gebiet Ruckhalde samt Teufener-Strasse und Demutstrasse 

unterquert. Unmittelbar an das Portal Süd schliesst die neue Haltestelle Riethüsli an. Das 

Trassee verläuft dann entlang der Riethüslistrasse und schliesst ausgangs Riethüsli an die 

bestehende Strecke an. Im Riethüsli liegen die Bahnhaltestelle und die Busendstation der 

Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen direkt nebeneinander sowie in unmittelbarer Nähe der 

kantonalen Gewerbeschule. Die beiden Haltestellen sind untereinander über eine direkte 

Treppe verbunden. Mit dem Tunnel entfallen unter anderem die heiklen Bahnübergänge an 

den Einmündungen der Hochwacht- und Solitüdenstrasse in die Teufener-Strasse. 
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Lustmühle 

Dieses Teilprojekt liegt in der Gemeinde Teufen. Die bestehende Doppelspur bei der Halte-

stelle Lustmühle wird in Richtung Niederteufen so verlängert, dass eine etwa 400 Meter lan-

ge Kreuzungsstelle entsteht. Diese Verlängerung erhöht die Fahrplanstabilität, weil sich Zü-

ge im Viertelstundentakt nicht mehr punktgenau kreuzen müssen. Gleichzeitig mit dem Dop-

pelspurausbau werden zur Erhöhung der Sicherheit die zwei bestehenden Bahnübergänge 

von Erschliessungsstrassen saniert und mit Halbschrankenanlagen gesichert. 

Sicherungsanlage Liebegg 

Heute kreuzen die Züge alle 30 Minuten in der Ausweichstelle Liebegg zwischen Riethüsli 

und Lustmühle. Eine personelle Bedienung vor Ort und ein Stellwerk zur Steuerung der Wei-

chen fehlt. Deshalb sind sogenannte Rückfallweichen eingebaut, die nur mit einer Maximal-

geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde befahren werden dürfen. Zur Erlangung der 

nötigen Flexibilität im Betrieb müssen die Weichen ferngesteuert und so konstruiert sein, 

dass sie ohne Reduktion der Streckengeschwindigkeit befahren werden können. Dies be-

dingt den Bau einer Stellwerkanlage. 

Schülerhaus 

Das Teilprojekt "Schülerhaus" liegt auf dem Gebiet der Stadt St.Gallen. Heute verkehren die 

Eilzüge zwischen Appenzell und dem AB-Bahnhof St.Gallen. Nach der Inbetriebnahme der 

DML ist geplant, die Eilzüge als Regionalzüge durch die St.Galler Innenstadt bis zur Halte-

stelle Schülerhaus zu führen. Da ein Wenden der Züge im Spisertor im Strassenbereich und 

auf den bestehenden Gleisanlagen nicht möglich ist, wird dies in der Haltestelle Schülerhaus 

mit einer zusätzlichen Weichenverbindung ermöglicht. Gleichzeitig mit den Gleisumbauten 

soll die Haltestelle auf 50 Meter verlängert und mit einem Hochperron an die Vorgaben des 

eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) angepasst werden. 

Schützengarten 

Das Teilprojekt "Schützengarten" liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Speicher. Die Halte-

stelle ist für die Fahrzeuge der DML zu kurz (39 Meter statt 50 Meter). Die Haltestelle wird 

verlängert und ebenfalls mit einem Hochperron an die Vorgaben des BehiG angepasst. 

Anpassung Bahntechnik 

Für den Durchmesserbetrieb müssen schliesslich die Fahrzeugbreiten, die Betriebsspan-

nung sowie die Räder und Weichen der beiden Bahnlinien angepasst werden. Zudem muss 

auf der Trogener-Linie aus betriebstechnischen Gründen die Betriebsspannung reduziert 

werden. Das bedingt die Umrüstung der drei Gleichrichterstationen. Dieses Projekt ist nicht 

Bestandteil der DML, da der Ersatz der Gleichrichter ohnehin ansteht. 
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5. Fahrzeuge 

a) Ausgangslage 

Die Fahrzeugbeschaffung für die DML ist nicht Gegenstand dieser Vorlage und wird als se-

parates Projekt geführt. Die Finanzierung der Fahrzeuge erfolgt - wie bei Rollmaterialbe-

schaffungen der Bahnen üblich - durch die AB über den Kapitalmarkt. Die Folgekosten aus 

der Fahrzeugbeschaffung werden über die Abgeltung für das Regionalverkehrsangebot fi-

nanziert. Im Jahr 2012 soll das Pflichtenheft für die Anbieter erarbeitet werden. Mit dem ei-

gentlichen Beschaffungsprozess wird unmittelbar nach dem rechtskräftigen Finanzierungs-

entscheid begonnen. 

Linie St.Gallen-Appenzell 

Auf der Linie St.Gallen-Appenzell müssen alle Triebfahrzeuge und die Mehrheit der Steuer- 

und Zwischenwagen bis etwa in das Jahr 2020 ersetzt werden und zwar unabhängig davon, 

ob die DML realisiert wird oder nicht. Die sechs Triebwagen (inklusive ein Reservefahrzeug) 

werden dann zwischen 27 (ein Triebwagen) und 39 (fünf Triebwagen) Jahren im Einsatz 

gestanden haben. Dasselbe gilt für die Steuerwagen. Einzig die drei im Jahre 2004 beschaff-

ten Steuerwagen mit Niederfluranteil werden dann den erwarteten Komfortansprüchen noch 

einigermassen gerecht sein. Schliesslich sind auch von den Personenwagen im Jahre 2020 

drei bereits 56 Jahre und die anderen sechs auch schon 27 Jahre im Einsatz. 

Das Alter für sich allein wäre kein zwingender Grund für die Ausmusterung und Ersatzbe-

schaffung, auch wenn die Unterhaltskosten bei derart alten Fahrzeugen je länger desto hö-

her und die Beschaffung von Ersatzteilen immer aufwendiger sein werden. Die in die Jahre 

gekommenen Fahrzeuge genügen aber auch den heutigen Erwartungen bezüglich Komfort 

und Kundenfreundlichkeit bei weitem nicht mehr. Mit Ausnahme der oben erwähnten drei 

Steuerwagen fehlen ihnen Niederflureinstiege. Zudem sind die Fahrzeuge für einen dichten 

Vorortsverkehr mit kurzen Haltezeiten und für die Bewältigung von Frequenzspitzen wegen 

der wenigen und engen Türen sowie ihrer für diesen Zweck ungeeigneten Innenraumauftei-

lung ungünstig. Das BehiG verlangt darüber hinaus, dass bis im Jahre 2023 nur noch Fahr-

zeuge eingesetzt werden, welche den Bedürfnissen mobilitätsbehinderter Personen entspre-

chen. 

Linie St.Gallen-Trogen 

Anders präsentiert sich das Bild auf der Trogener-Linie. Dort sind 2004 (zwei) und 2008 

(drei) total fünf neue Gelenktriebwagen beschafft worden. Diese verfügen über Niederflurein-

stiege und einen grossen Anteil an stufenlos erreichbaren Sitzplätzen. Bezüglich des Kun-

denkomforts sind sie auf dem Stand der Technik, und die drei seit 2008 im Einsatz stehen-

den Züge sind bereits klimatisiert. Die Gelenktriebwagen sind heute 37 Meter lang. 
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b) Beschaffungskonzept 

Mit der DML wird die letzte Zahnradstrecke auf der Linie St.Gallen-Appenzell eliminiert. Da-

mit findet ein über 30-jähriger Prozess mit ursprünglich sechs Zahnradabschnitten ein Ende 

und ab Inbetriebnahme der DML können reine Adhäsionsfahrzeuge eingesetzt werden. 

Das Beschaffungskonzept der AB sieht zusammengefasst wie folgt aus: 

 sieben neue Gelenktriebwagen von 50 Meter Länge und 2.40 Meter Breite mit 110 - 120 

Sitz- sowie 120 - 150 Stehplätzen; 

 Verlängerung von drei Gelenktriebwagen der Trogener-Linie auf 50 Meter; 

 zwei Gelenktriebwagen der Trogener-Linie mit 37 Meter Länge als Reservezüge; 

 Umbau aller fünf bestehenden Gelenktriebwagen der Trogener-Linie auf die technischen 

Rahmenbedingungen der DML. 

Nach der Ausmusterung der Zahnradfahrzeuge werden die 1993 und 2004 in Betrieb ge-

nommenen Steuer- und Personenwagen auf der Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen ältere 

Fahrzeuge ersetzen und als Reserve dienen. Ein Niederflursteuerwagen wird zudem auf die 

Linie Altstätten-Gais verschoben, um auch dort behindertengerechte Züge anbieten zu kön-

nen. 

c. Kosten 

Für die Beschaffung von sieben Gelenktriebwagen auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 

DML (Ersatz der alten Zahnradfahrzeuge) muss mit Investitionskosten von Fr. 64.3 Mio. ge-

rechnet werden (Preisstand 2011). Das ist praktisch gleich viel wie der Ersatz des veralteten 

Rollmaterials der Linie St.Gallen-Gais-Appenzell durch neue Zahnradfahrzeuge mit Kosten 

von Fr. 61.6 Mio., wenn die DML nicht gebaut würde. 

Weil in der genannten Beschaffung nicht alle Fahrzeuge ersetzt werden müssen, interessie-

ren für eine Gesamtbetrachtung auch die Kosten für eine komplette Erneuerung des Fahr-

zeugparks, denn diese fallen zukünftig alle 25 Jahre (Gebrauchsdauer Fahrzeuge) wieder 

an. Ohne DML würde die Erneuerung der ganzen Fahrzeugflotte auf den Linien St.Gallen-

Trogen und St.Gallen-Gais-Appenzell Fr. 102.6 Mio. (Halbstundentakt) kosten. Mit der DML 

würde die komplette Erneuerung bei gleicher Preisbasis auf Fr. 85.8 Mio. zu stehen kom-

men. Das sind also Fr. 16.8 Mio. weniger als ohne DML. 

 Ersatz Komplette Erneuerung 

mit DML 64.3 Mio. 85.8 Mio. 

ohne DML 61.6 Mio. 102.6 Mio. 

Differenz 2.7 Mio. - 16.8 Mio. 
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Die Infrastrukturausbauten haben in der Regel eine Nutzungsdauer von 70 bis 100 Jahren. 

Bei einem Ersatz des ganzen Fahrzeugparks alle 25 Jahre müssten während dieser Zeit 

ohne DML somit rund Fr. 50 Mio. mehr in die Schienenfahrzeuge investiert werden als mit 

DML, und das, ohne auf der Angebotsseite einen entsprechenden Gegenwert zu haben. 

6. Fazit 

Auf den ersten Blick scheint die Interessenlage von Appenzell I.Rh. an der DML nicht mit 

derjenigen der Kantone Appenzell A.Rh. und St.Gallen vergleichbar zu sein. Die Einsparung 

der Fahrzeiten ist relativ bescheiden, auch wenn seitens der AB versucht wird, den Betrieb 

und damit auch den Fahrplan weiter zu optimieren. Trotzdem kann das finanzielle Engage-

ment von Appenzell I.Rh. nicht einfach nur unter dem Aspekt der Solidarität abgebucht wer-

den. Das Zentrum St.Gallen ist für Appenzell I.Rh. ein sehr wichtiger Bezugspunkt, weshalb 

die gute Erreichbarkeit nicht nur des Bahnhofs St.Gallen, sondern auch des Stadtzentrums 

von St.Gallen mit dem öffentlichen Verkehr von grosser Bedeutung ist. Unter diesem Ge-

sichtspunkt sind die geplanten Investitionen in den technischen Fortschritt auch für Appenzell 

I.Rh. ein lohnender Schritt, weil die Produktivität erhöht und ein verbessertes Angebot be-

reitgestellt werden kann. Ohne diese Investitionen müssten langfristig Mittel in ähnlicher 

Grössenordnung aufgewendet werden, dies allerdings ohne entsprechenden Mehrwert. Der 

besonderen Situation für Appenzell I.Rh. wird im Übrigen - wie dies nachstehend noch erläu-

tert wird - mit einem besonderen Verteilschlüssel beim Kostenteiler Rechnung getragen. 

D. Grundlagen Infrastrukturfinanzierung 

1. Finanzierungsgefässe 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Gefässe der Finanzierung der Schieneninf-

rastruktur in der Schweiz dargelegt. Die Finanzierung des Ausbaus und des Unterhalts der 

Schieneninfrastruktur erfolgt zurzeit über drei Gefässe: 

 Fonds zur Finanzierung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs (FinöV-

Fonds); 

 Infrastrukturfonds; 

 Leistungsvereinbarungen zur Finanzierung der schweizerischen Eisenbahninfrastruktur. 

Grosse Infrastrukturvorhaben wie NEAT, Bahn 2000, HGV-Anschluss und Lärmsanierung 

werden über den FinöV-Fonds finanziert. Für den Erhalt und den Ausbau des bestehenden 

Bahnnetzes stehen die Leistungsvereinbarungen Bund-SBB und die Leistungsvereinbarun-

gen für Privatbahninfrastrukturen zur Verfügung. Der Infrastrukturfonds dient zur Finanzie-

rung von Verkehrswegen in den Agglomerationen und zur Fertigstellung sowie Ergänzung 

des bestehenden Nationalstrassennetzes. 
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2. Infrastrukturfonds / Agglomerationsprojekte 

a) Ausgangslage 

Am 6. Oktober 2006 hat das eidgenössische Parlament das Infrastrukturfondsgesetz verab-

schiedet, welches am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Aus dem Infrastrukturfonds stehen 

während 20 Jahren Fr. 6 Mia. für den Ausbau der Strassen- und Schieneninfrastrukturen in 

Städten und Agglomerationen bereit. Das eidgenössische Parlament hat davon bereits rund 

Fr. 2.6 Mia. für 23 dringliche und baureife Projekte freigegeben. 

Gemäss Botschaft zum Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 2011 für das Pro-

gramm Agglomerationsverkehr sollen die verbleibenden Fr. 3.4 Mia. in mehreren Etappen 

wie folgt freigegeben werden: 

 2011-2014: Fr. 1.5 Mia. (A-Liste); 

 2015-2018: Fr. 1.2 Mia. (B-Liste); 

 ab 2015: weitere Fr. 700 Mio. für noch nicht unterstützte Agglomerationen (Reserve). 

Zu den Projekten der A-Liste zählen bau- und finanzreife Projekte im Agglomerationsverkehr 

mit einem sehr guten oder guten Kosten-Nutzen-Verhältnis; dazu gehört auch die DML der 

AB gemäss Agglomerationsprogramm St.Gallen/Arbon-Rorschach. 

Mit Beschluss vom 21. September 2010 hat das eidgenössische Parlament Mittel von rund 

Fr. 1.5 Mia. für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen 

ab 2011 (A-Liste) freigegeben. 

b) Beiträge 

Für die Agglomeration St.Gallen/Arbon-Rorschach wurde ein Beitragssatz von 40% sowie 

ein Höchstbeitrag von total Fr. 74.37 Mio. (Preisstand Oktober 2005, exklusive Teuerung und 

Mehrwertsteuer) festgelegt. Der Beitragssatz für die Agglomeration gilt auch für die im Ag-

glomerationsprogramm vorgesehenen einzelnen Massnahmen, somit auch für die DML. Dies 

ist der Höchstsatz, den der Bund aufgrund der geprüften Agglomerationsprogramme 2011 

bis 2014 ausrichten wird. Die verbleibenden 60% sind durch die Kantone Appenzell A.Rh., 

Appenzell I.Rh. und St.Gallen zu finanzieren. 

3. Privatbahnfinanzierung nach EBG / Leistungsvereinbarung 

Nach Art. 56 des eidgenössischen Eisenbahngesetzes (EBG; SR 742.101) können den kon-

zessionierten Transportunternehmen (abgekürzt KTU; so genannte Privatbahnen) Beiträge 

und Darlehen zur Erstellung und Ergänzung von Anlagen und Einrichtungen gewährt wer-

den, wenn dadurch die Wirtschaftlichkeit, die Leistungsfähigkeit oder die Sicherheit des Be-

triebs wesentlich erhöht werden. Bund und Kantone unterstützen Investitionsvorhaben der 

Privatbahnen, die sie nicht über Abschreibungsmittel finanzieren können, mit bedingt rück-
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zahlbaren Darlehen. Sie schliessen mit den Privatbahnen Leistungsvereinbarungen zur Fi-

nanzierung der ungedeckten Betriebskosten und der Investitionen für den Erhalt und Ausbau 

der Eisenbahninfrastruktur ab. Die Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen 

beteiligen sich an der Infrastrukturfinanzierung der AB nach Art. 56 EBG. 

4. Gesetzliche Grundlage im Kanton Appenzell I.Rh. 

Die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr sind in Appenzell I.Rh. im Gesetz über Beiträge 

an öffentliche Verkehrsunternehmen vom 24. April 1977 (GS 740.300) geregelt. Der Kanton 

unterstützt konzessionierte Verkehrsunternehmungen im Rahmen der Bundesgesetzgebung. 

Kantonsbeiträge werden an Verkehrsunternehmen gewährt, welche wie die AB die Voraus-

setzungen für die Gewährung des Bundesbeitrags gemäss Eisenbahngesetz erfüllen. Sind 

gleichzeitig wie im vorliegenden Fall andere Kantone am Betrieb einer konzessionierten Ver-

kehrsunternehmung beteiligt oder interessiert, setzt die Leistung eines Kantonsbeitrags an-

gemessene Beiträge dieser Kantone voraus. Dies ist beim Projekt DML der Fall. 

An die Kantonsbeiträge im Sinne des erwähnten Gesetzes haben die am betreffenden Ver-

kehrsunternehmen direkt interessierten Bezirke die Hälfte zu leisten. Die Anteile der einzel-

nen Bezirke wurden mit Standeskommissionsbeschluss vom 27. November 1978 

(GS 740.301) nach dem Interesse und der Bedeutung des Verkehrsunternehmens für die 

Bezirke festgesetzt. Eine Beteiligung der Bezirke steht aufgrund der gesetzlichen Grundlage 

mit den Beiträgen im Zusammenhang, welche sich primär auf das Eisenbahngesetz abstüt-

zen. Unbestritten ist ihre Mitwirkung beim Betrieb von konzessionierten Verkehrsunterneh-

men, fraglich jedoch bei der Finanzierung von Infrastrukturbauten. Aufgrund der nicht ein-

deutigen rechtlichen Ausgangslage soll auf die finanzielle Beteiligung der Bezirke verzichtet 

werden. Der Kanton kommt deshalb allein für die Kosten auf, die aufgrund der Verteilschlüs-

sel unter den beteiligten Kantonen und im Verhältnis zwischen dem Bund und den beteiligten 

Kantonen auf den Kanton Appenzell I.Rh. entfallen.  

Der Ausbau der Privatbahninfrastruktur richtet sich nach den rechtlichen und finanziellen 

Möglichkeiten der Unternehmen. Die Kantone werden von den Unternehmen, insbesondere 

bei Erweiterungs- und Kapazitätsausbauten, in den Planungsprozess miteinbezogen. Bei 

Ausbauten zur Kapazitätssteigerung im Agglomerations- und Regionalverkehr haben sich die 

Kantone massgeblich an den Kosten zu beteiligen. 

Die Bundesfinanzierung über das Agglomerationsprogramm St.Gallen/Arbon-Rorschach mit 

dem Projekt DML der AB setzt voraus, dass sich die Kantone an der Finanzierung der Infra-

strukturausbauten - im vorliegenden Fall mit 60% - beteiligen. Grundlage für eine Finanzie-

rungsbeteiligung durch Appenzell I.Rh. bildet das Gesetz über Beiträge an öffentliche Ver-

kehrsunternehmen (GS 740.300). Es ermöglicht dem Kanton Appenzell I.Rh., sich an Investi-
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tionen zu beteiligen, welche für den allgemeinen Verkehr des Kantons oder einer Region von 

erheblicher Bedeutung sind. Dies trifft für die Ausbauten der DML der AB zu. 

Weil der Anteil des Kantons Appenzell I.Rh. den Betrag von Fr. 1 Mio. deutlich übersteigt, 

untersteht der entsprechende Beschluss des Grossen Rates gemäss Art. 7ter Abs. 1 der 

Kantonsverfassung dem obligatorischen Referendum. Somit hat die Landsgemeinde über 

den Kredit zu befinden.  

E. Kosten, Finanzierung und Kreditbedarf 

1. Infrastrukturkosten 

Die Verwirklichung der DML setzt gemäss Kostenvoranschlag folgende Infrastruktur-Module 

mit Gesamtkosten von Fr. 89.91 Mio. voraus (Preisbasis September 2011). Die nachstehen-

den Infrastrukturkosten basieren auf dem Finanzierungsgesuch der AB vom 23. Dezember 

2011 an die beteiligten Kantone. 

 

Teilprojekte DML 

Kosten 

(in 1'000 Fr.)4 

 

Linie5 

  St.Gallen-Appenzell St.Gallen-Trogen 

AB Bahnhof St.Gallen  12'250  8'232  4'018 

Güterbahnhof  11'200  11'200   

Ruckhaldetunnel  54'300  54'300  

Lustmühle  4'070  4'070  

Sicherungsanlage Liebegg  1'770  1'770  

Schülerhaus  1'720   1'720 

Schützengarten  400   400 

Bahntechnik  1'000  672  328 

Projektierung, Allgemeines  1'000  672  328 

Projektreserve  2'200  1'478  722 

Total  89'910  82'394  7'516 

                                                
4
 Preisbasis September 2011, Kosten für die Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel inklusive 

MWSt., Kosten für übrige Teilprojekte ohne MWSt. 
5
 Die Aufteilung der Kosten auf die Linien St.Gallen-Appenzell und St.Gallen-Trogen erfolgt im Ver-

hältnis 67.2% (zirka 2/3) zu 32.80% (zirka 1/3). 
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Dem Kostenvoranschlag liegt eine Kostengenauigkeit von +/- 15% zu Grunde. Neben der 

allgemeinen Projektreserve von Fr. 2.2 Mio. (2.4%) sind in den Teilprojekten eine Massenre-

serve von 3% bis 5% sowie eine ausgewiesene Reserve von 5% enthalten. Insgesamt ist 

somit von einer Projektreserve von 10.4 % bis 12.4% auszugehen. Diese ist kleiner als der 

"Worstcase" einer Kostenüberschreitung von 15%. 

Der Bund verlangt von den Privatbahnen, dass Projektkosten bzw. Teilprojekte, welche nach 

den Bestimmungen des EBG finanziert werden, ohne Mehrwertsteuer auszuweisen sind, da 

diese nicht beitragsberechtigt ist. Bei den Teilprojekten, die aus dem Infrastrukturfonds fi-

nanziert werden (Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel) ist aufgrund der Vorgaben aus den 

Agglomerationsprogrammen die Mehrwertsteuer enthalten. Das BAV hat signalisiert, dass 

der Bundesanteil nach Infrastrukturfonds zum einen Teil aus einem à fonds perdu-Beitrag 

und zum andern Teil aus bedingt rückzahlbaren Darlehen bestehen könnte. Für diesen Teil 

würden bezüglich Mehrwertsteuer allenfalls dieselben Regeln gelten wie für die Teilprojekte, 

die über EBG finanziert werden. Dies hätte im Ergebnis eine zusätzliche Projektreserve von 

rund Fr. 3 Mio. zur Folge. Definitiv entschieden wird dies aber erst im Rahmen der Finanzie-

rungsvereinbarung zwischen dem Bund, den Kantonen und der AB. Diese wiederum kann 

erst abgeschlossen werden, wenn alle Kantone der Finanzierung zugestimmt haben 

(vgl. Ziff. A.2). 

Der Kostenvoranschlag basiert auf dem Preisstand von September 2011. Für die Berech-

nung der Teuerung massgebend ist der Bahnbau-Teuerungsindex oder gegebenenfalls der 

NEAT-Teuerungsindex des Bundes. 

2. Kostenaufteilung / Kostenteiler Bund-Kantone  

a) Ausgangslage 

Bei den Verhandlungen über eine Finanzierungslösung für die DML haben die beteiligten 

Kantone und das BAV verschiedene Lösungsmöglichkeiten für einen tragbaren Kostenteiler 

geprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass mit einer gemischten Finanzierung mit Darlehen nach 

Art. 56 EBG und Beiträgen aus dem Infrastrukturfonds eine einvernehmliche Lösung gefun-

den werden kann. 

Das BAV hat festgelegt, dass die Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel über den 

Infrastrukturfonds (Agglomerationsprogramm) und die übrigen Teilprojekte über die ordentli-

che Leistungsvereinbarung nach Art. 56 EBG zu finanzieren sind. An die Gesamtkosten der 

DML soll zudem ein Beitrag aus dem Strassenbauprogramm des Kantons St.Gallen geleistet 

werden. 
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b) Kostenteiler für Investitionen nach Infrastrukturfonds 

Der Bundesanteil für die beiden Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel6 wird aus 

dem Infrastrukturfonds (Agglomerationsprogramm) geleistet. Der Bundesanteil beträgt 40%. 

Die übrigen 60% der Investitionskosten sind durch die Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell 

I.Rh. und St.Gallen zu finanzieren. 

Als Grundsatz haben die Kantone untereinander vereinbart, dass der für Infrastrukturfinan-

zierungen der AB übliche interkantonale Verteiler (ikV) - auch für die Kantonsanteile aus dem 

Agglomerationsprogramm angewendet werden soll. 

Für den Kanton Appenzell I.Rh. musste jedoch eine Speziallösung gesucht werden. Mit ei-

nem ikV von 32.5% wäre dessen Kostenanteil ansonsten unverhältnismässig hoch ausgefal-

len. Zudem liegt der Kanton Appenzell I.Rh. nicht im Agglomerationsperimeter, weshalb er 

nicht Partnerkanton des Agglomerationsprogramms St.Gallen/Arbon-Rorschach ist. Die be-

teiligten Kantone sind daher übereingekommen, die Kantonsbeteiligungen für den aus dem 

Infrastrukturfonds finanzierten Teil für Appenzell A.Rh. und St.Gallen auf je 60% und für Ap-

penzell I.Rh. auf 17% festzulegen. Zudem sollen die Kantonsbeteiligungen an den Restkos-

ten nach Abzug des Bundesanteils in allen Kantonen gleich sein. 

Daraus ergibt sich folgender Kostenteiler für die Massnahmen gemäss IFG (Anteile in %): 

Kostenträger ikV Kostenteiler Bund-Kantone Anteil 

Bund   40.00 

Appenzell A.Rh. 52.50 60.00 31.50 

Appenzell I.Rh. 32.50 17.00 5.53 

St.Gallen 15.00 60.00 9.00 

Total 100.00  86.03 

Noch zu verteilen   13.97 

Weiter haben die drei Kantone untereinander vereinbart, dass sie die noch zu verteilenden 

Restkosten von 13.97% unter sich gemäss dem für Infrastrukturleistungen der AB üblichen 

interkantonalen Verteiler (ikV) tragen. 

 

 

 

 

                                                
6
 vgl. Erw. C.4.c) 
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Dies führt zu folgender prozentualer Aufteilung: 

Kostenträger Anteil 

Appenzell A.Rh. 7.33 (0.525 x 13.97) 

Appenzell I.Rh. 4.54 (0.325 x 13.97)  

St.Gallen 2.10 (0.150 x 13.97) 

Total 13.97 

Es resultiert folgende prozentuale Aufteilung: 

Kostenträger Anteil 

Bund 40.00 

Appenzell A.Rh. 38.83 (31.50 + 7.33) 

Appenzell I.Rh. 10.07 ( 5.53 + 4.54) 

St.Gallen 11.10 ( 9.00 + 2.10) 

Total 100.00 

c) Privatbahnfinanzierung nach Eisenbahngesetz 

Im Bereich der DML kommen für die Privatbahnfinanzierung nach Art. 56 EBG die üblichen 

Kostenteiler zur Anwendung: 

 der interkantonale Kostenteiler (ikV) und 

 der Kostenteiler Bund-Kantone. 

Der ikV bestimmt den Anteil der einzelnen Kantone an der Finanzierung einer Linie bzw. 

Strecke. Er wird durch die beteiligten Kantone vereinbart und richtet sich üblicherweise nach 

der Verkehrsbedienung der Stationen und der Streckenlänge. Der Kostenteiler Bund-

Kantone wird gemäss der eidgenössischen Verordnung über die Anteile der Kantone an den 

Abgeltungen und Finanzhilfen im Regionalverkehr (SR 742.101.2) alle vier Jahre neu be-

rechnet. Sie basiert auf der Bevölkerungsdichte und dem Anteil der Privatbahninfrastruktur 

eines Kantons. Die Nettoanteile der drei Kantone in Prozenten einer Investition ergeben sich 

aus der Multiplikation aus ikV und Kostenteiler Bund- Kantone. 
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Für die betroffenen Streckenabschnitte ergeben sich somit folgende Nettoanteile (in %): 

  St.Gallen-Appenzell St.Gallen-Trogen 

ikV Appenzell A.Rh.  52.50  55.00 

Appenzell I.Rh.  32.50  - 

St.Gallen  15.00  45.00 

Kostenteiler Bund-Kantone Appenzell A.Rh.  25.00  25.00 

Appenzell I.Rh.  17.00  - 

St.Gallen  65.00  65.00 

Nettoanteile Appenzell A.Rh.  13.13  13.75 

Appenzell I.Rh.  5.53  - 

St.Gallen  9.75  29.25 

Bund  71.59  57.00 

Der Anteil des Bundes an den Investitionsdarlehen auf der Linie St.Gallen-Appenzell beträgt 

somit 71.59% und auf der Linie St.Gallen-Trogen 57%. Der restliche Anteil ist durch die drei 

Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen (und gemäss jeweiligem kantonalen 

Recht ihre Gemeinden und Bezirke) im Rahmen der noch abzuschliessenden Leistungsver-

einbarung 2013-2016 gemäss EBG zur Infrastrukturfinanzierung der AB zu tragen. Die Kan-

tonsbeiträge an diese Leistungsvereinbarung werden üblicherweise jährlich im Rahmen des 

ordentlichen Budgetverfahrens beschlossen. Aus Gründen der Transparenz wird im Kanton 

Appenzell I.Rh. auch das Investitionsdarlehen nach Art. 56 EBG in die Kreditvorlage an den 

Souverän integriert. 

3. Wirtschaftlichkeit 

a) Grundlage 

Für die betriebswirtschaftlichen Überlegungen sind die nachgefragten Personenkilometer 

(Reisedistanz mal Anzahl Fahrgäste) massgebend. Die Erträge aus dem Personenverkehr 

werden den Transportunternehmungen auf der Basis der Personenkilometer gutgeschrieben. 

Werden die effektiven Personenkilometer aus dem Jahre 2010 mit den Nachfrageprognosen 

und den Fahrplanszenarien (vgl. Ziff. C.2 und C.3.b) der DML verglichen, so ergibt sich fol-

gendes Bild: 
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Abbildung 4: Entwicklung Personenkilometer mit der DML
7
 

Aus den obenstehenden Werten ergibt sich, dass mit der DML eine Zunahme der Personen-

kilometer von 23.6 Mio. (2010) auf 35.2 Mio. bis in den Zeitraum 2030 erwartet werden darf. 

Das entspricht einer Zunahme von ziemlich genau 50%. Dies wird zu entsprechenden Mehr-

erträgen führen. 

b) Betriebswirtschaftliche Auswirkungen 

Die ungedeckten Kosten im öffentlichen Verkehr werden durch den Bund und die Kantone 

gemeinsam finanziert. Sowohl für den bestellten regionalen Personenverkehr als auch für die 

Finanzierung der Privatbahninfrastruktur werden sie gemäss den Bundesvorschriften vom 

Bund und den beteiligten Kantonen gemeinsam getragen. 

Die Abgeltungen von Bund und Kantonen ohne DML belaufen sich zusammen auf jährlich 

Fr. 14.419 Mio. Auf dem gleichen Preisstand und mit denselben Kalkulationsgrundlagen 

werden sich die Abgeltungen mit der DML bei gleichem Fahrplanangebot wie ohne DML     

(= DML Basis) auf Fr. 12.328 Mio. reduzieren. Das sind Fr. 2.091 Mio. oder 14.5% weniger. 

Selbst mit einem durchgehenden Viertelstundentakt zwischen Teufen (ev. Gais) und Trogen 

sowie stündlichen Eilzügen in Lastrichtung während den Hauptverkehrszeiten werden die 

Abgeltungen mit der DML nur geringfügig auf Fr. 15.420 Mio. steigen (= DML 2030). Das 

sind Fr. 1 Mio. oder 6.9% mehr als ohne DML und das - gemessen an den gefahrenen Zug-

kilometern - bei einem um 39% besseren Fahrplanangebot. Damit ist erwiesen, dass sich die 

Investitionen in den Infrastrukturausbau der AB aus betriebswirtschaftlicher Sicht rechnen. 

Ob der interkantonale Verteiler (ikV) auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der DML mit Blick 

auf die vorwiegend zwischen Teufen und Trogen mögliche Fahrplanverdichtung anzupassen 

ist, hängt von der effektiven Angebotsgestaltung ab.  

                                                
7
 vgl. Erw. C.3.b) 
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Im öffentlichen Verkehr bildet der Kostendeckungsgrad eine wichtige Kennzahl. Sie gibt das 

Verhältnis zwischen Erlös und Vollkosten wieder. Gemäss Statistik des BAV liegt die AB 

aktuell im unteren Bereich vergleichbarer Bahnen (Meterspurbahnen). Ohne DML würde sich 

der Kostendeckungsgrad von 43.5% (Abgeltung im Jahr 2011) auf 40.7% verschlechtern. Mit 

der Realisierung der DML kann der Kostendeckungsgrad ohne Veränderung des Fahrplans 

signifikant auf 47.1% gesteigert werden (DML Basis). Selbst mit dem erheblich ausgebauten 

Fahrplanangebot im Szenario "DML 2030" bleibt der Kostendeckungsgrad mit rund 45 % und 

auch im gesamtschweizerischen Quervergleich gut. 

c) Volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen 

Das Projekt der DML wurde im Jahr 2007 vom Büro ecoplan einer Kosten-Nutzen-Ab-

schätzung unterzogen. In der Kosten-Nutzen-Abschätzung wurde nicht nur verglichen, in 

welchem Verhältnis der zukünftige Ertrag der AB zum zukünftigen Aufwand steht (= be-

triebswirtschaftliche Betrachtungsweise), sondern auch in welchem Verhältnis die totalen 

Aufwendungen zum Gesamtnutzen für die regionale Volkswirtschaft stehen. Beim zusätzli-

chen Nutzen zählen nicht nur die zusätzlichen Billetteinnahmen der AB, sondern auch Fakto-

ren wie Zeitersparnis der Bahnkunden durch kürzere Reisezeiten, kürzere Wartezeiten dank 

dichterem Fahrplan und verkürzte Umsteigezeiten, Zeitersparnis der Autofahrer dank gerin-

geren Staus durch die Verkehrsentlastung und die aufgehobenen Bahnübergänge. Die un-

tersuchten Fahrplanvarianten zeigen, dass der Bau der DML in jedem Fall - gemessen am 

volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen - ein positives bis sehr positives Ergebnis hat. Je nach 

gewähltem Fahrplanszenario resultiert - je nach Angebots- und Fahrplanszenario - ein volks-

wirtschaftlicher Gesamtnutzen von Fr. 2.09 Mio. bis Fr. 6.59 Mio. pro Jahr, gebildet aus der 

Summe der Abgeltungen und der Summe des volkswirtschaftlichen Nutzens. Dieses positive 

Resultat war eines der wichtigsten Kriterien für den Bund, die DML mit einem Beitragssatz 

von 40% aus dem Infrastrukturfonds zu unterstützen. 

4. Finanzierung 

Die Realisierung der DML setzt folgende Infrastruktur-Module voraus, die über verschiedene 

Gefässe finanziert werden: 

Infrastrukturfonds Kosten (in 1'000 Fr.)8 

Güterbahnhof  11'200 

Ruckhaldetunnel  54'300 

Total  65’500 

Strassenbaubeitrag  -5'000 

Total  60'500 

                                                
8
 Preisbasis September 2011, inkl. MWSt. 
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Darlehen Art. 56 EBG Kosten (in 1'000 Fr.)9 

AB Bahnhof St.Gallen  12'250 

Lustmühle  4'070 

Sicherungsanlage Liebegg  1'770 

Schülerhaus  1'720 

Schützengarten  400 

Bahntechnik  1'000 

Projektierung, Allgemeines  1'000 

Projektreserve  2'200 

Total  24'410 

a) Infrastrukturfonds 

Im Agglomerationsprogramm St.Gallen/Arbon-Rorschach ist die DML mit Kosten von Fr. 60 

Mio. (Stand März 2008) und somit mit Bezugskosten von Fr. 52.05 Mio. (Kostenstand Okto-

ber 2005, exklusive Mehrwertsteuer) als sogenanntes A-Projekt enthalten. Dies ergibt einen 

Bundesbeitrag von Fr. 20.82 Mio. (40% von Fr. 52.05 Mio.). Im Prüfbericht des Bundes wird 

festgehalten, dass die übrigen Kosten der DML aus dem ordentlichen Budget der AB unter 

Mitfinanzierung des Bundes und der Kantone (gemäss EBG) zu finanzieren sind. 

Nach Abzug des Strassenbaubeitrags fallen gemäss Voranschlag der AB für die Teilprojekte 

Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel Kosten von Fr. 60.5 Mio. an (Preisstand September 

2011). 

In den Gesamtkosten für die Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel von Fr. 65.50 

Mio. ist ein Anteil für die Mehrwertsteuer enthalten, welche die AB nicht als Vorsteuerabzug 

geltend machen kann. Darunter fallen nicht aktivierbare Kosten, welche aus à fonds perdu-

Beiträgen des Bundes und der Kantone bezahlt werden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

die nicht aktivierbaren Kosten nicht bekannt sind, kann auch die genaue Höhe dieser Vor-

steuerkürzung noch nicht abgeschätzt werden. 

Der Bund gewährt die Beiträge aus dem Infrastrukturfonds als Maximalbeiträge. Die Bun-

desmittel können nur für die jeweils bezeichneten Projekte verwendet werden. Allfällige 

Mehrkosten gehen zu Lasten der Agglomerationen/Trägerschaften. Somit tragen die Kanto-

ne Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen allfällige Mehrkosten für die Teilprojekte 

Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel im Verhältnis des vereinbarten Kostenteilers gemäss 

Ziff. E.2.b). 

                                                
9
 Preisbasis September 2011, ohne MWSt. 
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b) Darlehen nach Art. 56 EBG (Privatbahnfinanzierung) 

Es ist vorgesehen, dass der Bund sowie die Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und 

St.Gallen der AB ein bedingt rückzahlbares Darlehen nach Art. 56 EBG über Fr. 24.41 Mio. 

für die übrigen Teilprojekte10 der DML leisten. Die Bereitstellung der Mittel für diese Projekte 

soll im Rahmen der ordentlichen Leistungsvereinbarungen zur Infrastrukturfinanzierung der 

Privatbahnen sichergestellt werden (Investitionsdarlehen nach Art. 56 EBG). 

c) Beitrag Strassenbau Kanton St.Gallen 

Für den Kanton St .Gallen entfällt mit dem Bau des Ruckhaldetunnels die Sanierung des 

Bahnübergangs Teufener-Strasse. Normalerweise werden die Kosten solcher Sanierungen 

durch den Strassen- und Bahnbetreiber gemeinsam getragen. Aus einer Mischrechnung 

zwischen einer Unterführungslösung und einer Lösung mit Verkehrsregelungsanlage hat das 

Tiefbauamt des Kantons St.Gallen einen Strassenanteil von Fr. 5 Mio. für die Sanierung be-

rechnet. 

Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass die Verlegung der Bahn in einen Tun-

nel für den Strassenverkehr eine Verbesserung mit sich bringt. Deshalb ist dieser Beitrag an 

die Baukosten für den Ruckhaldetunnel anzurechnen. Der Beitrag des Kantons St.Gallen 

von Fr. 5 Mio. wird als Pauschale gewährt. 

5. Kreditbedarf 

Die Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel der DML erfordern einen Gesamtkredit 

von Fr. 60.5 Mio. Aufgegliedert auf die einzelnen Finanzierungsquellen haben der Bund so-

wie die Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen nachstehende Beiträge ge-

mäss Finanzierungsgesuch der AB zu übernehmen (Angaben in Fr. 1'000.--): 

Kreditbedarf Teilprojekte Güterbahnhof und Ruckhaldetunnel 

Finanzierungsquelle Gesamtkosten Anteil 
Bund 

Anteil 
Appenzell 

A.Rh. 

Anteil 
Appenzell 

I.Rh. 

Anteil 
St.Gallen 

Infrastrukturfonds 60'500 24'200 23'492 6'092 6'716 

Beitrag Strassenbau 
Kt. St.Gallen 

5'000    5’000 

Total 65'500 24'200 23'492 6'092 11'716 

Der Bundesanteil von Fr. 24.2 Mio. wird über den Infrastrukturfonds finanziert. Der Anteil von 

Appenzell I.Rh. beträgt Fr. 6.092 Mio. 

                                                
10

 vgl. Erw. C.4.c) 
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Der pauschale Strassenbaubeitrag des Kantons St.Gallen im Umfang von Fr. 5 Mio. an die 

DML wird über das Strassenbauprogramm des Kantons St.Gallen finanziert und sicherge-

stellt. 

Der Kreditbedarf von insgesamt Fr. 24.41 Mio. für die übrigen Teilprojekte der DML wird über 

die Leistungsvereinbarung zur Finanzierung der Infrastruktur der AB mittels Darlehen nach 

Art. 56 EBG gedeckt. Wie bis anhin wird über diese Darlehen gesondert ausserhalb dieser 

Vorlage entschieden (Angaben in Fr. 1'000.--). 

Kreditbedarf übrige Teilprojekte 

Finanzierungsquelle Gesamtkosten Anteil 

Bund 

Anteil 

Appenzell 
A.Rh. 

Anteil 

Appenzell 
I.Rh. 

Anteil 

St.Gallen 

Darlehen Art. 56 EBG 24'410 16'378 3'252 934 3'846 

Total 24'410 16'378 3'252 934 3'846 

Der Bundesanteil beläuft sich auf Fr. 16.378 Mio. Der Anteil von Appenzell I.Rh. beträgt 

Fr. 934'000.--. 

Die AB geht gemäss ihrem Finanzierungsgesuch vom 23. Dezember 2011 davon aus, dass 

aus heutiger Sicht keine Vorfinanzierung der Bundesmittel durch die Kantone notwendig ist. 

Sollte als Folge neuer Entwicklungen beim Bund (nicht rechtzeitig zur Verfügung stehende 

Mittel aus dem Infrastrukturfonds) im weiteren Projektverlauf trotzdem eine Vorfinanzierung 

des Bundesanteils opportun erscheinen, so sind die Vorfinanzierungskosten - d.h. die Zinsen 

- durch die Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und St.Gallen im gleichen Verhältnis 

wie die kantonalen Finanzierungsbeiträge an den Anteil Infrastrukturfonds zu tragen. Die 

Vorfinanzierung selber könnte direkt durch die AB verhältnismässig kostengünstig beschafft 

werden, da der Bundesbeschluss, in dem das Agglomerationsprogramm mit der DML aufge-

nommen ist, einem Zahlungsversprechen und damit quasi einer Bundesgarantie gleich-

kommt. 

Im Bundesbeschluss über den Infrastrukturfonds ist die DML mit anrechenbaren Kosten von 

Fr. 52.05 Mio. enthalten. Bei einem Bundesanteil von 40% ergibt dies Fr. 20.82 Mio. Diese 

Beträge gelten gemäss Leistungsvereinbarung als verbindliches Kostendach. Allfällige Kos-

ten, die darüber hinausgehen, sind von den Kantonen Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh. und 

St.Gallen im Verhältnis des vereinbarten Kostenteilers zu tragen. Hochgerechnet auf Sep-

tember 2011 (gemäss Bahnbau-Teuerungsindex des Bundes) entspricht das Kostendach 

inkl. Mehrwertsteuer anrechenbaren Kosten von Fr. 62.39 Mio. zulasten des Infrastruk-

turfonds. Bei einem veranschlagten Kreditbedarf von Fr. 60.5 Mio. für die Teilprojekte Güter-

bahnhof und Ruckhaldetunnel ist das Kostendach somit eingehalten. 
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6. Bauteuerung 

Die Bauzeit für die Teilprojekte der DML beträgt voraussichtlich rund drei Jahre. Teuerungs-

bedingte Mehrkosten können nicht ausgeschlossen werden. Ebenso allfällige Mehrwertsteu-

ererhöhungen. Massgebend ist der Preisstand September 2011. 

F. Antrag 

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von dieser Botschaft Kenntnis zu 

nehmen, auf den Landsgemeindebeschluss betreffend Erteilung eines Kredits für die 

Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen der Appenzeller Bahnen AG einzutreten und 

diesen der Landsgemeinde 2013 im befürwortenden Sinn zu unterbreiten. 

Appenzell, 26. Juni 2012 

Namens Landammann und Standeskommission 

Der reg. Landammann: Der Ratschreiber: 

Carlo Schmid-Sutter Markus Dörig 


